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Vorbemerkung
Miıt dem Versuch ANSCINCSSCHNCN Unterscheidung Von Gesetz und Van-
gelıum 1ISt C111 und SCHULN reformatorische[s| Thema“} den Blick gC-
NOIMNMECN, insofern Martın Luther die Entdeckung der Unterscheidung Von
Gesetz und Evangel1iıum als reformatorische Entdeckung ansprechen
konnte „do ich das discrımen fand da rı6ß ich her durch“ Von daher
ert 65 nıcht Wenn das Vermögen, ALSCHNCSSCH zwıschen Gesetz und Evangeli-

unterscheiden können, Von Luther ZUF entscheidenden theologischen
Kompetenz erhoben wird>® geht CS doch dieser Unterscheidung „SEWI1ISSCI-
maßen die og1 der Sache der Theologie”

DIe folgenden Thesen beanspruchen, die fundamentalethische Bedeutung
dieser Unterscheidung den Blick nehmen und damıit ZwWEe1 wesentliche
Einsichten verdeutlichen Erstens Di1e Unterscheidung VOIl Gesetz und
Evangelium lehrt da{fß CS für die Wahrnehmung des ethischen Feldes entsche!1-
dend ISt ob dieses AaUus der Güte der göttlichen abe oder der Güte der göttli-
chen Forderung den Blick kommt /weıtens DiIie protestantische hat
das ethische Feld Aaus der Perspektive des göttlichen Freispruchs bedenken

These Aus der Perspektive des Evangelıums ist das (esetz dıe Bezeichnung für
den Wıllen Gottes bezug auf menschliches Handeln, der den Bedingun-
sch der sündhaften Entfremdung der orm der Forderung den Menschen PT1-

geht ZU Zwecke der Anklage
TNAS Kınder/Klaus Haendler, Zur Einführung, dies (Hg )’ Gesetz und Evangelium eıträge
ZUr gegenwartıgen theologischen Dıiskussıion, WdF 1472 Darmstadt 1968 VII-XXIV.

Nr 5518 210 12—-16 Zu Recht bemerkt hierzu Oswald ayer, Leibliches Wort Reforma-
tıon und Neuzeıt Konflikt Tübingen 19972 Anm 32, „dafß Luthers Entdeckung der ustıtıa
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Protestantische Ethik als Explikation der Ethosgestalt 
des Glaubens?

Thesen zur fundamentalethischen Bedeutung der Unterscheidung 
von Gesetz und Evangelium

Von Michael Roth

Für Konrad Stock

Vorbemerkung

Mit dem Versuch einer angemessenen Unterscheidung von Gesetz und Evan- 
gelium ist ein ״ur- und genuin׳·reformatorische[s] Thema“1 in den Blick ge- 
nommen, insofern Martin Luther die Entdeckung der Unterscheidung von 
Gesetz und Evangelium als seine reformatorische Entdeckung ansprechen 
konnte: ״do ich das discrimen fand . . da riß ich her durch“.2 Von daher wun- 
dert es nicht, wenn das Vermögen, angemessen zwischen Gesetz und Evangeli- 
um unterscheiden zu können, von Luther zur entscheidenden theologischen 
Kompetenz erhoben wird3, geht es doch in dieser Unterscheidung ״gewisser- 
maßen um die Logik der Sache der Theologie“.4

Die folgenden Thesen beanspruchen, die fundamentalethische Bedeutung 
dieser Unterscheidung in den Blick zu nehmen und damit zwei wesentliche 
Einsichten zu verdeutlichen. Erstens: Die Unterscheidung von Gesetz und 
Evangelium lehrt, daß es für die Wahrnehmung des ethischen Feldes entschei- 
dend ist, ob dieses aus der Güte der göttlichen Gabe oder der Güte der göttli- 
chen Forderung5 in den Blick kommt. Zweitens: Die protestantische Ethik hat 
das ethische Feld aus der Perspektive des göttlichen Freispruchs zu bedenken.6

These 1: Aus der Perspektive des Evangeliums ist das Gesetz die Bezeichnung für 
den Willen Gottes in bezug auf menschliches Handeln, der unter den Bedingun- 
gen der sündhaften Entfremdung in der Form der Forderung an den Menschen er- 
geht zum Zwecke der Anklage.

1 Ernst Kinder/Klaus Haendler, Zur Einführung, in: dies. (Hg.), Gesetz und Evangelium. Beiträge 
zur gegenwärtigen theologischen Diskussion, WdF 142, Darmstadt 1968, VII-XXIV, XXL

2 WA.TR 5, Nr. 5518, 210,12-16. Zu Recht bemerkt hierzu Oswald Bayer, Leibliches Wort. Reforma- 
tion und Neuzeit im Konflikt, Tübingen 1992, 28, Anm. 32, ״daß Luthers Entdeckung der iustitia 
dei passiva mit seiner Entdeckung des Unterschieds von Gesetz und Evangelium zusammenfällt“.

3 Vgl. WA 7,40,1. Vgl. auch WA 7, 502,34: ״pene universa scriptura totiusque Theologiae cognitio 
pendet in recta cognitione legis et Evangelii“.

4 Gerhard Ebeling, Dogmatik des christlichen Glaubens, Bd. 3, Tübingen31993, 289.
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Protestantische Ethik als Explikation der Ethosgestalt des Glaubens? 29

(1) Sowohl die Einsicht In das Wesen un die Funktion des Gesetzes als
auch das Verstehen eliner Fxıstenz dem Gesetz Gottes verdankt sich dem
Erschlossensein des bedingungslosen Freispruchs und der vorbehaltlosen NNaN-
INMeE des Menschen durch (Jott iın Jesus als dem Christus. rst durch Christus ist
die „Decke“ VO GesetzgOr 3, 14) Damıit gilt als hermeneuti-
sche Grundregel für das Verstehen des Gesetzes: 1C das Gesetz, sondern das
Evangelıum ehrt, WI1Ie das Gesetz verstehen ist. Das Evangelium lehrt Aaus
dem Grund, das Gesetz verstehen, we1l 65 azu anleıtet, zwischen dem In-
halt, der OrmM und der sich AaUusSs der Beziehung des Gesetzes ZUT: menschlichen
Sünde ergebenden Intention des Gesetzes unterscheiden.

(2) Der Inhalt des Gesetzes ist Gottes heiliger Wille bezug auf enschli-
ches Handeln Gerade weıl Gott in seinem Gesetz selinen heiligen Willen be-
kanntgibt, ist das Gesetz „heilig, serecht un gut  CC Röm /, 12) I)as Gesetz ist
„heilig, gerecht und gut ,  c weil 1n ihm mıt MI1ı 6, gesprochen „dem Men-
schen gültig ‚gesagt . 1st, Was gut ıst und Was we VON dır ordert‘“7.

(3) Der heilige Wille (Gottes In bezug auf menschliches Handeln ist 1 Gesetz
In der orm der Forderung gegeben. Das Gesetz Sagt, Was der ensch tun soll
Dabel gilt CD, die Unterscheidung VO  a Können und Sollen ebenso beachten
WIEe die Unterscheidung Von Inhalt un Orm 7Zum einen darf nıcht verkannt
werden, da{ß „das Können, nıcht schonProtestantische Ethik als Explikation der Ethosgestalt des Glaubens?  29  (1) Sowohl die Einsicht in das Wesen und die Funktion des Gesetzes als  auch.das Verstehen einer Existenz unter dem Gesetz Gottes verdankt sich dem  Erschlossensein des bedingungslosen Freispruchs und der vorbehaltlosen Annah-  me des Menschen durch Gott in Jesus als dem Christus. Erst durch Christus ist  die „Decke“ vom Gesetz genommen (2Kor 3, 14). Damit gilt als hermeneuti-  sche Grundregel für das Verstehen des Gesetzes: Nicht das Gesetz, sondern das  Evangelium lehrt, wie das Gesetz zu verstehen ist. Das Evangelium lehrt aus  dem Grund, das Gesetz zu verstehen, weil es dazu anleitet, zwischen dem In-  halt, der Form und der sich aus der Beziehung des Gesetzes zur menschlichen  Sünde ergebenden Intention des Gesetzes zu unterscheiden.  (2) Der Inhalt des Gesetzes ist Gottes heiliger Wille in bezug auf menschli-  ches Handeln. Gerade weil Gott in seinem Gesetz seinen heiligen Willen be-  kanntgibt, ist das Gesetz „heilig, gerecht und gut“ (Röm 7, 12). Das Gesetz ist  „heilig, gerecht und gut“, weil in ihm —- mit Mi 6, 8 gesprochen — „dem Men-  schen gültig ‚gesagt‘.ist, ‚was gut ist und was Jahwe von dir fordert  ‘“7.  (3) Der heilige Wille Gottes in bezug auf menschliches Handeln ist im Gesetz  in der Form der Forderung gegeben. Das Gesetz sagt, was der Mensch tun soll.  Dabei gilt es, die Unterscheidung von. Können und Sollen ebenso zu beachten  wie die Unterscheidung von Inhalt und Form: Zum einen darf nicht verkannt  werden, daß „das Können, ... nicht schon ... im Sollen, im Gesetz, beschlossen  [ist]“, zum andern ist zu bedenken, daß das Sollen nur eine mögliche — nicht  die notwendige — Form des Gegebenseins des göttlichen Willens ist.  (4) Das Gesetz steht in Beziehung zur Sünde des Menschen, es ist — mit Pau-  lus gesprochenfl— „hinzugekommen, um der Sünde willen“ (Gal 3, 19). So ist  5 Ich greife hiermit die These Oswald Bayers auf, daß es entécheidend ist, ob „sich das Feld des  Ethischen aus der Güte des kategorischen Imperativs“ erschließt oder „aus der Güte der katego-  rischen Gabe“ (ders., Zugesagte Freiheit. Zur Grundlegung theologischer Ethik, Gütersloh 1980,  100): Insofern die folgenden Überlegungen einen (ersten) Beitrag zu leisten beanspruchen zum  Verstehen des Sachverhalts, daß das Feld des Ethischen, wenn es sich aus der Perspektive der  Güte-der göttlichen Gabe erschließt, als der Bereich des (von Gott) Erlaubten in den Blick  kommt, wenden sich die hier angestellten Überlegungen explizit gegen die These von Eilert  Herms, Art. Adiaphora, RGG* 1, Tübingen 1998, 115-119, der Begriff des „Erlaubten“ habe in  CN  der theologischen Ethik keinen Ort.  Angesichts des Versuches, die fundamentalethische Relevanz der distinctio legis et evangelii in  den Blick zu bekommen, erscheint es nicht als sinnvoll, die Ethik mit Hilfe des Handlungsbe-  griffs grundzulegen (so u. a. Ulrich H.J. Körtner, Evangelische Sozialethik. Grundlagen und The-  menfelder, Göttingen 1999, 33 ff, bes. 39; Eilert Herms, Grundzüge eines Begriffs der sozialen  Ordnung, in: Ders., Gesellschaft gestalten. Beiträge zu einer evangelischen Sozialethik, Tübingen  1991, 56-94, bes. 62). Hier droht die Gefahr,.die theologische Ethik einem allgemeinen Ethik-  Begriff zu subsumieren und damit die — sich aus der Unterscheidung von Gesetz und Evangeli-  um ergebenden — unterschiedlichen Perspektiven zu verschleiern, aus denen menschliches Han-  deln in den Blick genommen werden kann.  7 Otfried Hofius, Das Gesetz des Mose und das Gesetz Christi, in: ders., Paulusstudien,  WUNT 51, Tübingen 1989, 50—-74, 53.  $ Bayer, Leibliches Wort (s. Anm. 2), 39.1 ollen, 1mM Gesetz, beschlossen
ist 178 ZU. andern ist bedenken, da{fß das Sollen 1Ur elne mögliche nıcht
die notwendige orm des Gegebenseins des göttlichen ıllens ist.

(4) Das Gesetz steht In Beziehung ZUT Sünde des Menschen, 65 ist mıt Pau-
Ius gesprochen — „hinzugekommen, der Sünde willen  € Gal 3, 19) SO ist

Ich greife hıermiıt die These Oswald Bayers auf, dafß entécheidend ist, ob ‚sıch das Feld des
Ethischen Au der üte des kategorischen Imperativs” erschliefßt der „adusS der .üte der katego-
rischen abe  C6 (ders., Zugesagte Freiheit. Zur Grundlegung theologischer Ethik, Gütersloh 1980,
100) Insofern die folgenden Überlegungen einen (ersten) Beıtrag elsten beanspruchen ZU.
Verstehen des Sachverhalts, da{ß das Feld des Ethischen, WEennl sıch AUuUS der Perspektive der
(Gjüte der göttlichen abe erschließt, als der Bereich des (von Gott) Erlaubten ın den Blick
kommt, wenden sıch dıe hıer angestellten Überlegungen explizıt die These VO:  - Fılert
Herms, Art. Adıaphora, RGG* 1, Tübingen 1998, 115-119, der Begriff des „Erlaubten“ habe in
der theologischen Ethik keinen Ort.
Angesichts des Versuches, die fundamentalethische Relevanz der distinctio leg1s et evangelıl ın
den Blick bekommen, erscheint nıcht als sinnvoll,; die Ethik miıt Hılfe des Handlungsbe-
griffs grundzulegen (SOo u. Ulrich H.J. Körtner, Evangelische Sozlalethik. Grundlagen und The-
menfelder, Göttingen 1999, ff’ bes 3 9 Fılert Herms, Grundzüge eines Begriffs der sozlalen
Ordnung, In: Ders., Gesellschaft gestalten. Beıträge elıner evangelischen Sozlalethik, Tübingen
1991; 56—94, bes. 62) Hıer droht die Gefahr, die theologische FEthik einem allgemeinen FEthik-
Begriff subsumieren und damit dıe sich AUS$ der Unterscheidung VO:  n Gesetz und Evangeli-

ergebenden unterschiedlichen Perspektiven verschleiern, aus denen menschliches Han-
deln iın den Blick g  IM werden kann.
Otfried Hofius, Das Gesetz des Mose und das Gesetz Christi1, 1N? ders., Paulusstudien,
WUNT 5l, Tübingen 1989, 50—74, 53
ayer, Leibliches Wort (S. Anm. 2 >
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(1) Sowohl die Einsicht in das Wesen und die Funktion des Gesetzes als 
auch das Verstehen einer Existenz unter dem Gesetz Gottes verdankt sich dem 
Erschlossensein des bedingungslosen Freispruchs und der vorbehaltlosen Annah- 
me des Menschen durch Gott in Jesus als dem Christus. Erst durch Christus ist 
die ״Decke“ vom Gesetz genommen (2Kor 3, 14). Damit gilt als hermeneuti- 
sehe Grundregel für das Verstehen des Gesetzes: Nicht das Gesetz, sondern das 
Evangelium lehrt, wie das Gesetz zu verstehen ist. Das Evangelium lehrt aus 
dem Grund, das Gesetz zu verstehen, weil es dazu anleitet, zwischen dem In- 
halt, der Form und der sich aus der Beziehung des Gesetzes zur menschlichen 
Sünde ergebenden Intention des Gesetzes zu unterscheiden.

(2) Der Inhalt des Gesetzes ist Gottes heiliger Wille in bezug auf menschli- 
ches Handeln. Gerade weil Gott in seinem Gesetz seinen heiligen Willen be- 
kanntgibt, ist das Gesetz ״heilig, gerecht und gut“ (Röm 7, 12). Das Gesetz ist 
- heilig, gerecht und gut“, weil in ihm״  m it Mi 6, 8 gesprochen -  -dem Men״ 
sehen gültig ,gesagt‘ ist, ,was gut ist und was Jahwe von dir fordert‘“7.

(3) Der heilige Wille Gottes in bezug auf menschliches Handeln ist im Gesetz 
in der Form der Forderung gegeben. Das Gesetz sagt, was der Mensch tun soll. 
Dabei gilt es, die Unterscheidung von Können und Sollen ebenso zu beachten 
wie die Unterscheidung von Inhalt und Form: Zum einen darf nicht verkannt 
werden, daß ״das Können, ... nicht schon ... im Sollen, im Gesetz, beschlossen 
[ist]“8, zum ändern ist zu bedenken, daß das Sollen nur eine mögliche -  nicht 
die notwendige -  Form des Gegebenseins des göttlichen Willens ist.

(4) Das Gesetz steht in Beziehung zur Sünde des Menschen, es ist -  mit Pau- 
lus gesprochen - hinzugekommen, um der Sünde willen“ (Gal 3, 19). So ist״ 

5 Ich greife hiermit die These Oswald Bayers auf, daß es entscheidend ist, ob ״sich das Feld des 
Ethischen aus der Güte des kategorischen Imperativs“ erschließt oder ״aus der Güte der katego- 
rischen Gabe“ (ders., Zugesagte Freiheit. Zur Grundlegung theologischer Ethik, Gütersloh 1980, 
100). Insofern die folgenden Überlegungen einen (ersten) Beitrag zu leisten beanspruchen zum 
Verstehen des Sachverhalts, daß das Feld des Ethischen, wenn es sich aus der Perspektive der 
Güte der göttlichen Gabe erschließt, als der Bereich des (von Gott) Erlaubten in den Blick 
kommt, wenden sich die hier angestellten Überlegungen explizit gegen die These von Eilert 
HermSy Art. Adiaphora, RGG4 1, Tübingen 1998, 115-119, der Begriff des ״Erlaubten“ habe in 
der theologischen Ethik keinen Ort.

6 Angesichts des Versuches, die fundamentalethische Relevanz der distinctio legis et evangelii in 
den Blick zu bekommen, erscheint es nicht als sinnvoll, die Ethik mit Hilfe des Handlungsbe- 
griffs grundzulegen (so u. a. Ulrich H. J. Kortner, Evangelische Sozialethik. Grundlagen und The- 
menfelder, Göttingen 1999, 33 ff, bes. 39; Herras, Grundzüge eines Begriffs der sozialen 
Ordnung, in: Ders., Gesellschaft gestalten. Beiträge zu einer evangelischen Sozialethik, Tübingen 
1991, 56-94, bes. 62). Hier droht die Gefahr, die theologische Ethik einem allgemeinen Ethik- 
Begriff zu subsumieren und damit die -  sich aus der Unterscheidung von Gesetz und Evangeli- 
um ergebenden -  unterschiedlichen Perspektiven zu verschleiern, aus denen menschliches Han- 
dein in den Blick genommen werden kann.

7 Otfried Hofius, Das Gesetz des Mose und das Gesetz Christi, in: ders., Paulusstudien, 
WUNT 51, Tübingen 1989, 50-74, 53.

8 Bayer, Leibliches Wort (s. Anm. 2), 39.



30 Michael oth

das Gesetz Gottes Antwort auf den Widerspruch des Menschen Gott (in
der Sünde).? Gottes Antwort auf die un des Menschen besteht sOomıt darın,
da{fß der göttliche Wille In bezug auf menschliches Handeln als Forderung
den Menschen ergeht. Somıit gilt aber auch: Di1ie Oorm des göttlichen Willens
als Forderung ist durch dıie un des Menschen bedingt. Versteht 11a das
Gesetz als die durch die Sünde bedingte orm des göttlichen Willens ıIn ezug
auf menschliches Handeln, wiırd INnan ZWar sagen können, da{fß der göttliche
Wille iın ezug auf menschliches Handeln bereıts der Schöpfung eingestiftet iSst;
nıcht aber, da{ß das Gesetz der (Gottes als Forderung) der Schöp-
fung als elıne ihr inhärierende truktur eingestiftet ist.10 SO darf weder die
Unterscheidung zwıischen dem Inhailt des göttlichen Willens 1n bezug auf
menschliches Handeln und selner Oorm als Forderung überspielt werden,
och darf übersehen werden, da{ß die Form des göttliıchen Willens In bezug auf
menschliches Handeln durch die Sünde des Menschen bedingt 1st.

(5) Erschlie{ft siıch Gottes Handeln iın Christus als Gottes die Schuld des
Menschen vergebendes Handeln, ann kommt das (Gesetz ın Sıcht als etwas,
das die Sünde des Menschen nıcht beseitigen ermochte und VEIMAaS: Got-
tes 1mM Gesetz als Forderung den Menschen ergehender Wille iın bezug auf
menschliches Handeln 1st folglich aus der Perspektive des vergebenden Han-
delns Christus keıin „Gegengi1 das Gift der Sünde“. 1! Vielmehr e_
chlieflst sıch für Paulus auf TUunNn:! der FEinsicht 1n die Radikalıtät der mensch-
lichen chul: eın VO Judentum seliner eıt unterschiedenes Verständnis
der Intention des Gesetzes: Weil der heilige Wille Gottes 1 Gesetz auf den SUN-
digen Menschen trıfft, ann das Gesetz ach aulus 1L1UT dıe chul des Men-
schen dokumentieren und iıhn auf TUN! erwlesener Schuld verklagen.*“ Der
göttliche Wille In der Oorm der Forderung (im Gesetz) ist sOomıt verstehen
als Gottes Widerspruch den Widerspruch des Menschen Gott ın
der Suüunde.!® [)as aber heißt Der göttliche\ Wille In der orm der Forderung

Gerade die Beziehung des Gesetzes auf die Sünde und damıt den LLUT sekundären Charakter
des Gesetzes deutlich machen, betont Paulus, daß das (Jesetz rSst 43() Jahre nach Abraham

10
gegeben wurde (Gal 37 5—-18 So ist das Gesetz der Verheißung Abraham nachgeordnet.
Von daher 1st Fılert Herms Versuch, das Gesetz als Ausdruck des Schöpferwillens verstehen
(vgl. ders., Kosmologische Aspekte des Gesetzesbegriffs, 1N: ders., Offenbarung und Glaube. Zur
Bildung des christlichen Lebens, Tübıngen 1992, 408—430), mıt Nachdruck abzuweisen. Herms
differenziert nıcht zwıschen dem Inhalt und der Oorm des göttlichen Willens.
S50 beschreibt LOuU1s Jacobs, Die Bedeutung des Gesetzes im Judentum, in: Concilium (1974),
547-551, 543, die Bedeutung der Jora 1m Judentum.
Von diesem lutherisch-paulinischen Verständnis MU; die Aussage VOIl Fılert Herms, für die
neutestamentlichen Autoren se1 das Gesetz „Nıcht30  Michael Roth  das Gesetz Gottes Antwort auf den Widerspruch des Menschen gegen Gott (in  der Sünde).? Gottes Antwort auf die Sünde des Menschen besteht somit darin,  daß der göttliche Wille in bezug auf menschliches Handeln als Forderung an  den Menschen ergeht. Somit gilt aber auch: Die Form des göttlichen Willens  als Forderung ist durch die Sünde des. Menschen bedingt. Versteht man das  Gesetz als die durch die Sünde bedingte Form des göttlichen Willens in bezug  auf menschliches Handeln, so wird man zwar sagen können, daß der göttliche  Wille in bezug auf menschliches Handeln bereits der Schöpfung eingestiftet ist,  nicht aber, daß das Gesetz (d.h. der Wille Gottes als Forderung) der Schöp-  fung — als eine ihr inhärierende Struktur — eingestiftet ist.!® So darf weder die  Unterscheidung zwischen dem Inhalt des göttlichen Willens in bezug auf  menschliches Handeln und seiner Form als Forderung überspielt werden,  noch darf übersehen werden, daß die Form des göttlichen Willens in bezug auf  menschliches Handeln durch die Sünde des Menschen bedingt ist.  (5) Erschließt sich Gottes Handeln in Christus als Gottes die Schuld des  Menschen vergebendes Handeln, dann kommt das Gesetz in Sicht als etwas,  das die Sünde des Menschen nicht zu beseitigen vermochte und vermag: Got-  tes im Gesetz als Forderung an den Menschen ergehender Wille in bezug auf  menschliches Handeln ist folglich aus der Perspektive des vergebenden Han-  delns.in Christus kein „Gegengift gegen das Gift der Sünde“.!! Vielmehr er-  schließt sich für Paulus auf Grund der Einsicht in die Radikalität der mensch-  lichen Schuld ein — vom Judentum seiner Zeit unterschiedenes — Verständnis  der Intention des Gesetzes: Weil der heilige Wille Gottes im Gesetz auf den sün-  digen Menschen trifft, kann das Gesetz nach Paulus nur die Schuld des Men-  schen dokumentieren und ihn auf Grund erwiesener Schuld verklagen.!? Der  göttliche Wille in der Form der Forderung (im Gesetz) ist somit zu verstehen  als Gottes Widerspruch gegen den Widerspruch des Menschen gegen Gott in  der Sünde.!® Das aber heißt: Der göttliche\Wille in der Form der Forderung  w  Gerade um die Beziehung des Gesetzes auf die Sünde und damit den nur sekundären Charakter  des Gesetzes deutlich zu machen, betont Paulus, daß das Gesetz erst 430 Jahre nach Abraham  10  gegeben wurde (Gal 3, 15-18). So ist das Gesetz der Verheißung an Abraham nachgeordnet.  Von daher ist Eilert Herms’ Versuch, das Gesetz als Ausdruck des Schöpferwillens zu verstehen  (vgl. ders., Kosmologische Aspekte des Gesetzesbegriffs, in: ders., Offenbarung und Glaube. Zur  Bildung des christlichen Lebens, Tübingen 1992, 408-430), mit Nachdruck abzuweisen. Herms  differenziert nicht zwischen dem Inhalt und der Form des göttlichen Willens.  So beschreibt Louis Jacobs, Die Bedeutung des Gesetzes im Judentum, in: Concilium 10 (1974),  547-551, 548, die Bedeutung der Tora im Judentum.  12  Von diesem lutherisch-paulinischen Verständnis muß die Aussage von Eilert Herms, für die  neutestamentlichen Autoren sei das Gesetz „nicht ... die eigentliche und endgültige Manifesta-  tion der Gnade Gottes“ (ders., Gnade, in: ders., Offenbarung und Glaube. Zur Bildung des  christlichen Lebens, Tübingen 1992, 119, 2) als etwas allzu blaß und unterbestimmt abgelehnt  werden.  13  Diese paulinische Sichtweise des Gesetzes hat Hans-Joachim Eckstein nachdrücklich herausge-  arbeitet (ders., Verheißung und Gesetz. Eine exegetische Untersuchung zu Galater 2, 15—4, 7,  WUNT 86, Tübingen 1996, bes. 190 ff). So gilt für Paulus „daß es gar nicht die Bestimmung unddie eigentliche und endgültige Manıifesta-
tıon der Gnade Gottes“ (ders., Gnade, ders., Offenbarung und Glaube. /Zur Bildung des
christlichen Lebens, Tübingen 1992,;, 119, als etwas allzu blafß und unterbestimmt abgelehnt
werden.
Diıese paulınısche Sıchtweise des Gesetzes hat Hans-Joachim Eckstein nachdrücklich herausge-
arbeitet (ders., Verheißung und (Geset7z. Eine exegetische Untersuchung Galater 27 15—4, 77

8 9 Tübingen 1996, bes. 190 So gilt für Paulus „daß Sal nıcht dıe Bestimmung und
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das Gesetz Gottes Antwort auf den Widerspruch des Menschen gegen Gott (in 
der Sünde).9 Gottes Antwort auf die Sünde des Menschen besteht somit darin, 
daß der göttliche Wille in bezug auf menschliches Handeln als Forderung an 
den Menschen ergeht. Somit gilt aber auch: Die Form des göttlichen Willens 
als Forderung ist durch die Sünde des Menschen bedingt. Versteht man das 
Gesetz als die durch die Sünde bedingte Form des göttlichen Willens in bezug 
auf menschliches Handeln, so wird man zwar sagen können, daß der göttliche 
Wille in bezug auf menschliches Handeln bereits der Schöpfung eingestiftet ist, 
nicht aber, daß das Gesetz (d.h. der Wille Gottes als Forderung) der Schöp- 
fung -  als eine ihr inhärierende Struktur -  eingestiftet ist.10 So darf weder die 
Unterscheidung zwischen dem Inhalt des göttlichen Willens in bezug auf 
menschliches Handeln und seiner Form als Forderung überspielt werden, 
noch darf übersehen werden, daß die Form des göttlichen Willens in bezug auf 
menschliches Handeln durch die Sünde des Menschen bedingt ist.

(5) Erschließt sich Gottes Handeln in Christus als Gottes die Schuld des 
Menschen vergebendes Handeln, dann kommt das Gesetz in Sicht als etwas, 
das die Sünde des Menschen nicht zu beseitigen vermochte und vermag: Got- 
tes im Gesetz als Forderung an den Menschen ergehender Wille in bezug auf 
menschliches Handeln ist folglich aus der Perspektive des vergebenden Han- 
delns in Christus kein ״Gegengift gegen das Gift der Sündea.11 Vielmehr er- 
schließt sich für Paulus auf Grund der Einsicht in die Radikalität der mensch- 
liehen Schuld ein -  vom Judentum seiner Zeit unterschiedenes -  Verständnis 
der Intention des Gesetzes: Weil der heilige Wille Gottes im Gesetz auf den sün- 
digen Menschen trifft, kann das Gesetz nach Paulus nur die Schuld des Men- 
sehen dokumentieren und ihn auf Grund erwiesener Schuld verklagen.12 Der 
göttliche Wille in der Form der Forderung (im Gesetz) ist somit zu verstehen 
als Gottes Widerspruch gegen den Widerspruch des Menschen gegen Gott in 
der Sünde.13 Das aber heißt: Der göttliche Wille in der Form der Forderung

9 Gerade um die Beziehung des Gesetzes auf die Sünde und damit den nur sekundären Charakter 
des Gesetzes deutlich zu machen, betont Paulus, daß das Gesetz erst 430 Jahre nach Abraham 
gegeben wurde (Gal 3, 15-18). So ist das Gesetz der Verheißung an Abraham nachgeordnet.

10 Von daher ist Eüert Herms* Versuch, das Gesetz als Ausdruck des Schöpferwillens zu verstehen 
(vgl. ders., Kosmologische Aspekte des Gesetzesbegriffs, in: ders., Offenbarung und Glaube. Zur 
Bildung des christlichen Lebens, Tübingen 1992, 408-430), mit Nachdruck abzuweisen. Herms 
differenziert nicht zwischen dem Inhalt und der Form des göttlichen Willens.

11 So beschreibt Louis Jacobs, Die Bedeutung des Gesetzes im Judentum, in: Concilium 10 (1974), 
547-551, 548, die Bedeutung der Tora im Judentum.

12 Von diesem lutherisch-paulinischen Verständnis muß die Aussage von Eilert Herms, für die 
neutestamentlichen Autoren sei das Gesetz ״n ich t... die eigentliche und endgültige Manifesta- 
tion der Gnade Gottes“ (ders., Gnade, in: ders., Offenbarung und Glaube. Zur Bildung des 
christlichen Lebens, Tübingen 1992, 119, 2) als etwas allzu blaß und unterbestimmt abgelehnt 
werden.

13 Diese paulinische Sichtweise des Gesetzes hat Hans-Joachim Eckstein nachdrücklich herausge- 
arbeitet (ders., Verheißung und Gesetz. Eine exegetische Untersuchung zu Galater 2, 15-4, 7, 
WUNT 86, Tübingen 1996, bes. 190 ff). So gilt für Paulus ״daß es gar nicht die Bestimmung und
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(1im Gesetz) ist begründet durch die Intention, die menschliche Schuld do-
kumentieren und den Menschen auf Tun: erwlesener Schuld verklagen‘**,
nıcht durch die Intention, den Menschen ZUI Entsprechung des göttlichen
Willens führen.?

These Die FExıstenz dem (Jesetz bezeichnet eine solche Exıistenzwe1se, dıe
konstiturert Ist durch dıe Erfahrung der Güte der göttlichen Forderung.
(1 Di1ie ede VoNn der „Existenz dem Gesetz“ impliziert eine Untersche1i-
dung zwischen dem „Gesetz“ und der „Existenz dem Gesetz“”. Bezeichnet
der Termıinus „Gesetz“ den en (Gottes ın bezug auf menschliches Handeln,
der unter den Bedingungen der sündhaften Entfremdung in der orm der HOr-
derung den Menschen ergeht ZU. 7Zwecke der age, bezeichnet die
„Existenz dem Gesetz“ eiıne solche Existenzweilse, die eprägt ist VOI der
Erfahrung der üte des göttlichen Gesetzes. Für die „Exıistenz dem Ge-
setz  CC ist somıt zweierle]l wesentlich:

1.1) Gesinnung und Forderung: DiIie „Existenz den Gesetz“ bezeichnet
nıcht NUur die Forderung eSsetZz als solche, sondern auch eiıne Gesinnung für
das Gesetz, das Anerkennen der göttlichen Forderung als gültig und recht-
mäfßı1g und die damıt verbundene Intention der Befolgung der als gültig aner-
kannten Forderung. Insofern Kant dem Begriff der Pflicht das Motıv des
siıttlichen Wollens versteht, das elıner Handlung allein den sıttliıchen Wert gibt
und das INn der Achtung VOL dem Sıttengesetz und der Unterwerfung die-
SCS Gesetz besteht, In der Begriff der Pflicht gerade die Gesinnung für die
sttliche Forderung ZU Ausdruck. Von daher annn gesagt werden: DiIie Fx1-

dem Gesetz ist verstehen als eiıne der Pflicht gewldmete Fxıistenz.
1.2) Bestiımmung des Menschen: Die als „Existenz dem Gesetz“ De-

zeichnete Exiıstenzweilse implizlert eiıne bestimmte Siıcht der menschlichen DBe-
stimmung und damıt eıne bestimmte Sicht der heilvollen Exıstenz. Diıe Bestim-
INUNS des Menschen wird gesehen iın dem TIun dessen, Was geboten ist, anders:
In eiıner der sıttliıchen Pflicht gewldmeten FExıstenz. Hıerin besteht für die „ExI1-

dem Gesetz“ die menschliche Gerechtigkeit.

Funktion der Sinai empfangenen lora Wal, lebendig machen sondern dıe Sünde als
Übertretung qualifizieren und als Schuld dokumentieren“ €l O) 130)

L Von hier adus 1Sst als Grundtehler der Verhältnisbestimmung VOIl Gesetz un!: Evangelium be1i
arl Barth beurteilen, da{fßs dieser die Anklage nıicht als wesentliches Element des Gesetzes
betrachtet, sondern als durch den menschlichen Mißbrauch des Gebotes verursachte Multa-
t10n des Gesetzes (vgl. ders., Evangelium und Gesetz 1935], 1N;: Kinder/Haendler (s. Anm. 1 >
1—29, bes. 16)

15 Besteht die Intention der 1mM Gesetz ergehenden Forderung nıiıcht darın, den Menschen ZUr Ent-
sprechung des göttlichen Willens führen, äfst sich verstehen, das Können nıcht
bereits in dem Sollen beschlossen 1st.
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(im Gesetz) ist begründet durch die Intention, die menschliche Schuld zu do- 
kumentieren und den Menschen auf Grund erwiesener Schuld zu verklagen14, 
nicht durch die Intention, den Menschen zur Entsprechung des göttlichen 
Willens zu führen.15

These 2: Die Existenz unter dem Gesetz bezeichnet eine solche Existenzweise, die 
konstituiert ist durch die Erfahrung der Güte der göttlichen Forderung.

(1) Die Rede von der ״Existenz unter dem Gesetz“ impliziert eine Unterschei- 
dung zwischen dem ״Gesetz“ und der ״Existenz unter dem Gesetz“. Bezeichnet 
der Terminus ״Gesetz“ den Willen Gottes in bezug auf menschliches Handeln, 
der unter den Bedingungen der sündhaften Entfremdung in der Form der For- 
derung an den Menschen ergeht zum Zwecke der Anklage, so bezeichnet die 
 Existenz unter dem Gesetz“ eine solche Existenzweise, die geprägt ist von der״
Erfahrung der Güte des göttlichen Gesetzes. Für die ״Existenz unter dem Ge- 
setz“ ist somit zweierlei wesentlich:

(1.1) Gesinnung und Forderung: Die ״Existenz unter den Gesetz“ bezeichnet 
nicht nur die Forderung (Gesetz) als solche, sondern auch eine Gesinnung für 
das Gesetz, d.h. das Anerkennen der göttlichen Forderung als gültig und recht- 
mäßig und die damit verbundene Intention der Befolgung der als gültig aner- 
kannten Forderung. Insofern Kant unter dem Begriff der Pflicht das Motiv des 
sittlichen Wollens versteht, das einer Handlung allein den sittlichen Wert gibt 
und das in der Achtung vor dem Sittengesetz und der Unterwerfung unter die- 
ses Gesetz besteht, bringt der Begriff der Pflicht gerade die Gesinnung für die 
sittliche Forderung zum Ausdruck. Von daher kann gesagt werden: Die Exi- 
stenz unter dem Gesetz ist zu verstehen als eine der Pflicht gewidmete Existenz.

(1.2) Bestimmung des Menschen: Die als ״Existenz unter dem Gesetz“ be- 
zeichnete Existenzweise impliziert eine bestimmte Sicht der menschlichen Be- 
Stimmung und damit eine bestimmte Sicht der heilvollen Existenz. Die Bestim- 
mung des Menschen wird gesehen in dem Tun dessen, was geboten ist, anders: 
in einer der sittlichen Pflicht gewidmeten Existenz. Hierin besteht für die ״Exi- 
stenz unter dem Gesetz“ die menschliche Gerechtigkeit.

Funktion der am Sinai empfangenen Tora war, lebendig zu machen sondern die Sünde als 
Übertretung zu qualifizieren und als Schuld zu dokumentieren״ (a. a. O., 130).

14 Von hier aus ist es als Grundfehler der Verhältnisbestimmung von Gesetz und Evangelium bei 
Karl Barth zu beurteilen, daß dieser die Anklage nicht als wesentliches Element des Gesetzes 
betrachtet, sondern als -  durch den menschlichen Mißbrauch des Gebotes -  verursachte Muta- 
tion des Gesetzes (vgl. ders., Evangelium und Gesetz [1935], in: Kinder/Haendler (s. Anm. 1), 
1-29, bes. 16).

15 Besteht die Intention der im Gesetz ergehenden Forderung nicht darin, den Menschen zur Ent- 
sprechung des göttlichen Willens zu führen, so läßt sich verstehen, warum das Können nicht 
bereits in dem Sollen beschlossen ist.
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(2) Das Erreichen der Bestimmung des Menschen wırd amıt ZUT Aufgabe
menschlichen andelns Der schon Gang befindliche Proze{(ßß der
Verwirklichung VON Gestaltungsmöglichkeiten des Daseılns geschieht der
„Kxistenz dem Gesetz MmMı1t der Intention, die menschliche Bestimmung

erfüllen und damıt e1INe heilvolle Exıstenz verwirklichen

ese In der Exıistenz dem (Jesetz erschliefßt sıch das ethısche Feld dU5s der
Güte der sıttlıchen Forderung. Die Grundfrage Von hıer AUS konzipierten
Ethik lautet: „ Was soll iıch tun?“

(1) Ist das ethische Feld der Bereich des Verwirklichens Von Gestaltungsmög-
lıchkeiten, die das Daseıin dem Menschen biletet der Ort der Verwirklichung der
menschlichen Bestimmung und geschieht diese Verwirklichung der enschli-
chen Bestimmung durch die rechtmäßige Gesinnung für dıie sıttliche OTde-
IUNg, annn werden die verschiedenen Möglichkeiten menschlichen Gestaltens,

S1C symbolisierender oder Organisierender Natur, als Forderungen den
Menschen aufgefaßt Menschsein ISt Gefordertsein, menschliches Han-
deln Erfüllung VOINl Forderungen Das menschliche Handeln kommt den
Blick als das „Gesollte 6S unterliegt der Alternative Von „gesollt und „nıcht-
gesollt bzw „verboten“.!®

(2) Di1e entscheidende rage der Ex1istenz dem Gesetz 1ST damıt die
rage „ Was soll ich tun?“ Von 1er AdUus versteht siıch auch die PIIMAFEC Gestalt

theoretischen Erörterung des ethischen Feldes (Ethik) den ed1in-
SUNSCH der „EXIistenz dem Gesetz Ihre PTIMATC Gestalt i1st die Pflich-
tenlehre, welche die UOrilentierung des ethischen Geschehens Regeln, die das
Handlungssubjekt verpflichten, ZU. Gegenstand hat och hierin mu sıch
die theoretische Erörterung des ethischen Geschehens den Bedingungen
der „Exıistenz unter dem (Gjesetz keinesfalls erschöpfen Vielmehr annn S1C
auch das Zusammenwirken der sittlich verpflichteten Handlungssubjekte
thisch vollkommenen Handlungssphären (Güterlehre) den Blick nehmen
Schließlich annn C1iNeEe „Ethiker dem Gesetz auch die rage ach der 1111€-
L1 Verfassung der Handlungssubjekte ZU. Gegenstand machen (Tugendleh-
re);, indem S1C diese iNNeTIe Verfassung als die ermöglichende raft
tun, Wäas SC soll und gefordert 1ST i1ne „‚Ethik dem Gesetz 1ST
durch das Primat der Pflichtenlehre gekennzeichnet, welche die Güterlehre
und die Tugendlehre auf die Pflichtenlehre hin konzentriert

DIie Behauptung VOIN FEiılert Herms, das Feld des Ethischen bewege siıch ausschließlich innerhalb
der Alternative VOoN „gesollt un! ‚nicht-gesollt” (vgl ers Adiaphoron, IS Anm bes
116 )) gilt für ine Ethik „unter dem Gesetz
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(2) Das Erreichen der Bestimmung des Menschen wird damit zur Aufgabe 
menschlichen Handelns: Der immer schon im Gang befindliche Prozeß der 
Verwirklichung von Gestaltungsmöglichkeiten des Daseins geschieht in der 
 Existenz unter dem Gesetz“ mit der Intention, die menschliche Bestimmung״
zu erfüllen und damit eine heilvolle Existenz zu verwirklichen.

These 3: In der Existenz unter dem Gesetz erschließt sich das ethische Feld aus der 
Güte der sittlichen Forderung. Die Grundfrage einer von hier aus konzipierten 
Ethik lautet: ״ Was soll ich tun?“

(1) Ist das ethische Feld, der Bereich des Verwirklichens von Gestaltungsmög- 
lichkeiten, die das Dasein dem Menschen bietet, der Ort der Verwirklichung der 
menschlichen Bestimmung und geschieht diese Verwirklichung der menschli- 
chen Bestimmung durch die rechtmäßige Gesinnung für die sittliche Forde- 
rung, dann werden die verschiedenen Möglichkeiten menschlichen Gestaltens, 
seien sie symbolisierender oder organisierender Natur, als Forderungen an den 
Menschen aufgefaßt. Menschsein ist somit Gefordertsein, menschliches Han- 
dein Erfüllung von Forderungen. Das menschliche Handeln kommt in den 
Blick als das ״Gesollte“, es unterliegt der Alternative von ״gesollt“ und ״nicht- 
gesollt“ bzw. ״verboten“.16

(2) Die entscheidende Frage der Existenz unter dem Gesetz ist damit die 
Frage: ״Was soll ich tun?“ Von hier aus versteht sich auch die primäre Gestalt 
einer theoretischen Erörterung des ethischen Feldes (Ethik) unter den Bedin- 
gungen der ״Existenz unter dem Gesetz“: Ihre primäre Gestalt ist die Pflich- 
tenlehre, welche die Orientierung des ethischen Geschehens an Regeln, die das 
Handlungssubjekt verpflichten, zum Gegenstand hat. Doch hierin muß sich 
die theoretische Erörterung des ethischen Geschehens unter den Bedingungen 
der ״Existenz unter dem Gesetz“ keinesfalls erschöpfen. Vielmehr kann sie 
auch das Zusammenwirken der sittlich verpflichteten Handlungssubjekte in 
ethisch vollkommenen Handlungssphären (Güterlehre) in den Blick nehmen. 
Schließlich kann eine ״Ethik unter dem Gesetz“ auch die Frage nach der inne- 
ren Verfassung der Handlungssubjekte zum Gegenstand machen (Tugendleh- 
re), indem sie diese innere Verfassung als die ermöglichende Kraft erörtert zu 
tun, was sein soll und gefordert ist. Eine ״Ethik unter dem Gesetz“ ist somit 
durch das Primat der Pflichtenlehre gekennzeichnet, welche die Güterlehre 
und die Tugendlehre auf die Pflichtenlehre hin konzentriert.

16 Die Behauptung von Eilert Herms, das Feld des Ethischen bewege sich ausschließlich innerhalb 
der Alternative von ״gesollt“ und ״nicht-gesollt“ (vgl. ders., Adiaphoron, [s. Anm. 5], bes. 
116 f.), gilt somit für eine Ethik ״unter dem Gesetz“.
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These Das Evangelıum hbeinhaltet dıe Kundgabe des göttliıchen Wırkens ın dem
en und Sterben des Menschen Jesus Von Nazareth, In dem Gott für den Men-
schen eintrıitt.

(1) Der Begriff „Evangelium” bezeichnet die Kundgabe des göttlichen Wirkens
dem Leben und Sterben des Menschen Jesus Von Nazareth. Dies scheint

ZWar zunächst AaUus kategorialen Gründen ausschlie{fßlic erlauben, „Chrı1-
Stus  i und das „Gesetz“ miıteinander in Beziehung setzen können,*/ insofern
jedoch das Wort VO  a Christus (Evangelium) ZUT Sprache gebrac wird als das-
jenıge wirkend, was ott in Christus gewirkt hat verbum efficax), ist S eben-

möglıch, „Evangelium” und „Gesetz“ unterscheiden.
(2) Der Inhalt des Evangeliums ist Gottes Tat In dem Leben un Sterben

des Menschen Jesus VOIl Nazareth, 1n dem Gott für den Menschen eintritt un!:
ihn bedingungslos annımmt. Somıit unterscheiden sıch Evangelium und Ge-
sSetz zunächst bezüglıch ihrer nhalte Ist der Inhalt des Gesetzes Giottes Willen
In bezug auf menschliches Handeln, besteht der Inhalt des Evangeliums
ausschließlich dem göttlichen Handeln

(3) I3G dem Inhalt des Evangeliums entsprechende orm ist die abe Die
bedingungslose Annahme des Menschen ergeht 1 Evangelıum als eın schen-
kendes Wort Somıit unterscheiden sıch Gesetz un Evangeliıum auch hinsicht-
ıch ihrer orm Ist die orm des Gesetzes die Forderung, die Orm des Van-
geliums die Gabe.}® SO formuliert Luther „das Euangelıon leret alleın Was unls
VON Cjott geschenckt lst, nıcht Was WIT ott geben und thuen sollen; wI1e das
geSsetZ pfleget thuen.“!”

(4 Diese abe Gottes steht iın Beziehung ZUT Uun: des Menschen und in
Beziehung Gottes Antwort auf die Sünde des Menschen 1mM Gesetz. Beinhal-
tet das Gesetz den göttlichen Willen In bezug auf menschliches Handeln, 1n -
dem 6S diejenige Gerechtigkeit, die der Mensch erbringen soll,; fordert, e_
illı Gott In Christus selbst die 1m Gesetz VOI)l dem Menschen geforderte
Gerechtigkeit un: rag darüber hinaus die Anklage, die das (jesetz den
richtet, der 65 nıcht erfü So wird durch den Freispruch des Evangeliums das

1/ So die Alternative bei Paulus, der nıicht „Gesetz“ und „Evangelium“ miıteinander 1n Beziehung
Setzt, sondern „Gesetz”“ und „Christus”“ (vgl. 2) 16)

18 Gerade aUus$s diesem Grund 1st arl Barths Verhältnisbestimmung VOIl Gesetz und Evangelium
problematisch: Insofern Barth das fordernde Gesetz als notwendige Oorm des Evangeliums be-
schreibt (vgl. Ders., Evangelium und Gesetz S Anm. 14], bes. 9); ist Gottes Gnadenwort „11UI
zugleich forderndes, nıcht ber nur: schenkendes Wort“ Oswald ayer, Theologie, HST 1, GÜü-
tersioh 1994, 359) Es schlie{ßt „als Zuspruch der Gnade Gottes (wie die Lade des alttestament-
lichen Bundes die Tafel der Gebote!) uch Gottes nıcht miıinder gnädigen Anspruch 1n sich“
Karl Barth, Kırchliche Dogmatiık 1V/3, Zürich 1959, 427) Barth ist der Innn eines Evangeliums
unverständlich, das » VOLIN Menschen In einem blo{fß innerlichen, rein rezeptiven Glauben aufzu-
nehmen wäre“

19 24, 4,20
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These 4: Das Evangelium beinhaltet die Kundgabe des göttlichen Wirkens in dem 
Leben und Sterben des Menschen Jesus von Nazareth, in dem Gott für den Men- 
sehen eintritt.

( 1 ) Der Begriff ״Evangelium“ bezeichnet die Kundgabe des göttlichen Wirkens 
in dem Leben und Sterben des Menschen Jesus von Nazareth. Dies scheint 
zwar zunächst aus kategorialen Gründen ausschließlich zu erlauben, ״Chri- 
stus“ und das ״Gesetz“ miteinander in Beziehung setzen zu können,17 insofern 
jedoch das Wort von Christus (Evangelium) zur Sprache gebracht wird als das- 
jenige wirkend, was Gott in Christus gewirkt hat (verbum efficax), ist es eben- 
so möglich, ״Evangelium“ und ״Gesetz“ zu Unterscheiden.

(2) Der Inhalt des Evangeliums ist Gottes Tat in dem Leben und Sterben 
des Menschen Jesus von Nazareth, in dem Gott für den Menschen eintritt und 
ihn bedingungslos annimmt. Somit unterscheiden sich Evangelium und Ge- 
setz zunächst bezüglich ihrer Inhalte: Ist der Inhalt des Gesetzes Gottes Willen 
in bezug auf menschliches Handeln, so besteht der Inhalt des Evangeliums 
ausschließlich in dem göttlichen Handeln.

(3) Die dem Inhalt des Evangeliums entsprechende Form ist die Gabe. Die 
bedingungslose Annahme des Menschen ergeht im Evangelium als ein sehen- 
kendes Wort. Somit unterscheiden sich Gesetz und Evangelium auch hinsicht- 
lieh ihrer Form. Ist die Form des Gesetzes die Forderung, so die Form des Evan- 
geliums dit Gabe.18 So formuliert Luther: ״das Euangelion leret allein was uns 
von Gott geschenckt ist, nicht was wir Gott geben und thuen sollen, wie das 
gesetz pfleget zu thuen.“19

(4) Diese Gabe Gottes steht in Beziehung zur Sünde des Menschen und in 
Beziehung zu Gottes Antwort auf die Sünde des Menschen im Gesetz. Beinhai- 
tet das Gesetz den göttlichen Willen in bezug auf menschliches Handeln, in- 
dem es diejenige Gerechtigkeit, die der Mensch erbringen soll, fordert, so er- 
fällt Gott in Christus selbst die im Gesetz von dem Menschen geforderte 
Gerechtigkeit und trägt darüber hinaus die Anklage, die das Gesetz an den 
richtet, der es nicht erfüllt. So wird durch den Freispruch des Evangeliums das

17 So die Alternative bei Paulus, der nicht ״Gesetz“ und ״Evangelium“ miteinander in Beziehung 
setzt, sondern ״Gesetz“ und ״Christus“ (vgl. u. a. Gal 2 ,16).

18 Gerade aus diesem Grund ist Karl Barths Verhältnisbestimmung von Gesetz und Evangelium 
problematisch: Insofern Barth das fordernde Gesetz als notwendige Form des Evangeliums be- 
schreibt (vgl. Ders., Evangelium und Gesetz [s. Anm. 14], bes. 9), ist Gottes Gnadenwort ״nur 
zugleich forderndes, nicht aber nur schenkendes Wort“ (Oswald Bayer, Theologie, HST 1, Gü- 
tersloh 1994, 359). Es schließt ״als Zuspruch der Gnade Gottes (wie die Lade des alttestament- 
liehen Bundes die Tafel der Gebote!) auch Gottes nicht minder gnädigen Anspruch in sich“ 
(Karl Barth, Kirchliche Dogmatik IV/3, Zürich 1959,427). Barth ist der Sinn eines Evangeliums 
unverständlich, das ״vom Menschen in einem bloß innerlichen, rein rezeptiven Glauben aufzu- 
nehmen wäre“ (ebd.).

19 WA 24, 4,20 f.
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(Gesetz keinesfalls negıert; sondern aufgerichtet Röm 3, die VOI Gott SC-
wirkte na ist er keine „billige na .21 „S1e hatt CYNCN andern fur unls
1e] gekostett”.“ Gerade aber, indem Christus die Forderung des Gesetzes CI -

füllt, ist auch das Ende des Gesetzes Röm 10, Pointiert ist dieser Sach-
verhalt be]l Werner er Ausdruck gegeben: „das Evangelıum bestätigt die
Geltung des Gesetzes desselben Gesetzes, dessen Geltung VO Evangeli-

aufgehoben wird“.25
(5) Somıit sind (Gesetz und Evangelium auch hinsıichtlich ihrer Funktion

unterscheiden: Besteht die Funktion des Gesetzes darın, die menschliche
Schuld dokumentieren und den Menschen aufGrund selıner Schuld VOI-

klagen, besteht die Funktion des Evangelıums darın, den Menschen .freizu-
sprechen. Insofern das Gesetz Gottes Widerspruch den Widerspruch des
Menschen Gott ISt, ist das Evangelıum Gottes Widerspruch seinen
Widerspruch den Menschen 1m ((Jesetz.

These Die Exıstenz dem Evangelium ist verstehen als Vertrauen auf dıe
göttliche abe.

(1) Die Rede Von der „Existenz dem Evangelium” nötigt einer Un-
terscheidung zwischen dem „Evangelium“ und der „Existenz dem
Evangelium”: Beinhaltet das Evangelium die Kundgabe der göttlichen Gabe,

bezeichnet die „Existenz dem Evangelium” eine solche FExI1istenzwe!l-
5 die epragt ist VO  e} der Erfahrung der (‚üte der abe Gottes. Dies heißt
zweierlel:

1.2) abe und Vertrauen: DiIie Formulierung „Exıistenz dem Evänge-
lium  CC bezeichnet nıiıcht 1Ur die Kundgabe der göttlichen abe bzw. die göttli-
che abe selbst, sondern auch das Erschlossensein dieser Kundgabe als wahr
und damıt das Erschlossensein dieser abe (Gsottes als vertrauenswürdiIg. Das
Vertrauen auf die göttliche abe ist die Bezeichnung für den Glauben. Der
ensch auf die Gerechtigkeit Christiı als eıne VvVon Christus erbrachte

In völlig anderer Weiıse meınt Emanuel Hırsch das (GJesetz aus der Perspektive des Evangeliums
beurteilen mussen: Das Evangeliıum bestätigt nach Hırsch nıcht die Gültigkeit des Gesetzes
un! die hlerın aut werdende Anklage Gottes, sondern entlarvt die Anklage des Gesetzes als
wahr und (GJottes Zorn als falsches Verständnis Gottes (ders., Christliche Rechenschaft, 2)
bearbeitet Hayo Gerdes, Berlin/Schleswig-Holstein 1978, 20) amı wırd die Dıalektik VON

1
(Jesetz und Evangelium Del Hırsch durch einen Monismus überwunden.
Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, hg. VOIl Martın uske und Ilse Tödt, DBW 4) München 1989, 1—- 13

10 1) 471,4 Damlıt lehrt Luther N:  u verstehen, WOorın der protestantische Wider-
spruch die billıge Gnade besteht un! inwlefern Von eliner „teuren Gnade“*“ sprechen 1st.
Werner Elert, Der christliche Glaube. Grundlinien der utherischen Dogmatik, Erlangen
140.
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Gesetz keinesfalls negiert, sondern aufgerichtet (Röm 3, 31),20 die von Gott ge- 
wirkte Gnade ist daher keine ״billige Gnade“:21 ״sie hatt eynen ändern fur uns 
viel gekostett“.22 Gerade aber, indem Christus die Forderung des Gesetzes er- 
füllt, ist er auch das Ende des Gesetzes (Röm 10, 3). Pointiert ist dieser Sach- 
verhalt bei Werner Eiert Ausdruck gegeben: ״das Evangelium bestätigt die 
Geltung des Gesetzes -  desselben Gesetzes, dessen Geltung vom Evangeli- 
um aufgehoben wird“ 23

(5) Somit sind Gesetz und Evangelium auch hinsichtlich ihrer Funktion zu 
unterscheiden: Besteht die Funktion des Gesetzes darin, die menschliche 
Schuld zu dokumentieren und den Menschen auf Grund seiner Schuld zu ver- 
klagen, so besteht die Funktion des Evangeliums darin, den Menschen ffeizu- 
sprechen. Insofern das Gesetz Gottes Widerspruch gegen den Widerspruch des 
Menschen gegen Gott ist, ist das Evangelium Gottes Widerspruch gegen seinen 
Widerspruch gegen den Menschen im Gesetz.

These 5: Die Existenz unter dem Evangelium ist zu verstehen als Vertrauen auf die 
göttliche Gabe.

(1) Die Rede von der ״Existenz unter dem Evangelium“ nötigt zu einer Un- 
terscheidung zwischen dem ״Evangelium“ und der ״Existenz unter dem 
Evangelium“: Beinhaltet das Evangelium die Kundgabe der göttlichen Gabe, 
so bezeichnet die ״Existenz unter dem Evangelium“ eine solche Existenzwei- 
se, die geprägt ist von der Erfahrung der Güte der Gabe Gottes. Dies heißt 
zweierlei:

(1.2) Gabe und Vertrauen: Die Formulierung ״Existenz unter dem Evange- 
lium“ bezeichnet nicht nur die Kundgabe der göttlichen Gabe bzw. die göttli- 
che Gabe selbst, sondern auch das Erschlossensein dieser Kundgabe als wahr 
und damit das Erschlossensein dieser Gabe Gottes als vertrauenswürdig. Das 
Vertrauen auf die göttliche Gabe ist die Bezeichnung für den Glauben. Der 
Mensch vertraut auf die Gerechtigkeit Christi als eine von Christus erbrachte

20 In völlig anderer Weise meint Emanuel Hirsch das Gesetz aus der Perspektive des Evangeliums 
beurteilen zu müssen: Das Evangelium bestätigt nach Hirsch nicht die Gültigkeit des Gesetzes 
und die hierin laut werdende Anklage Gottes, sondern entlarvt die Anklage des Gesetzes als un- 
wahr und Gottes Zorn als falsches Verständnis Gottes (ders., Christliche Rechenschaft, Bd. 2, 
bearbeitet v. Hayo Gerdesy Berlin/Schleswig-Holstein 1978, 20). Damit wird die Dialektik von 
Gesetz und Evangelium bei Hirsch durch einen Monismus überwunden.

21 Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, hg. von Martin Kuske und Ilse Tödt, DBW 4, München 1989,1-13.
22 WA 10 I 1, 471,4 f. Damit lehrt Luther genau zu verstehen, worin der protestantische Wider- 

spruch gegen die billige Gnade besteht und inwiefern von einer ״teuren Gnade“ zu sprechen ist.
23 Werner Eiert, Der christliche Glaube. Grundlinien der lutherischen Dogmatik, Erlangen 61988, 

140.
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Tat; Christus hat dasjenige vollbracht, Was Von dem Menschen gefordert ist.““
Gerade hierın ist der VOon Luther beschriebene „fröhliche Wechsel‘ begründet:
Der ensch macht sıch Christ] Gerechtigkeit seiner eigenen.“

Um diesen Sachverhalt einzuschärfen, hat die reformatorische Tradition die
Gerechtigkeit, die durch Chrıstus erworben wird, als eine ıustitia alıena expli-
ziert und damıiıt jeden Versuch abgewehrt, dieses Vertrauen auf die fremde Ge-
rechtigkeit Christi]ı verdunkeln.%®

1.2) Bestimmung des Menschen: Die „Existenz dem Evangelium”
der Glaube) impliziert eine bestimmte Sicht der menschlichen Bestimmung
und damıt der heilvollen Fxıstenz. Die Bestimmung des Menschen wird darın
gesehen, da{ß der Mensch sich auf die VO  — Gott gegebene abe verläfßt Damıiıt
ist die Bestiımmung des Menschen unabhängig VON dem Prozef{fß des Verwirkli-
chens VON Gestaltungsmöglichkeiten des Daseımns. Der Mensch erfüllt selne
Von Gott gegebene Bestimmung, indem auf die fremde Gerechtigkeit Chri-
ct] DIie Bestiımmung des Menschen besteht olglic nıcht darın, einem
Sollen gerecht werden, sondern dariın, siıch darauf verlassen, da{fß der
Mensch gerade keinem Sollen gerecht werden braucht, seliner Bestim-
MUuNg entsprechen.

(2) Weil der ensch seine Gerechtigkeit nıicht durch se1ın eigenes Handeln
erwerben mulßß, sondern sich auf die fremde Gerechtigkeit Christı verläßt,
kann CT sıch se1ines Heils gewls sein.?/

24 Dıieser Zusammenhang zeıgt sıch exemplarisch bei Schleiermacher: Insofern dieser Christus
nıcht als das Gegenüber ZUTLr Sprache bringen VEIMAAS, das 1Was geleistet hat, Was der Mensch
nıcht elsten veEIMmag, kennt se1n Glaubensbegriff uch nicht das oment des Vertrauens
(vgl. hilerzu Michael Roth, Christliche Frömmigkeit als ästhetische Frömmuigkeıt, In ders./Kaı
Horstmann [Hg.], Glauben Lieben Hoffen Theologische Einsichten und Aufgaben. KOn-
rad Stock, Münster 2001, 194—225, bes.

25 Weil der Glaube „die seele mi1t Christo, als CYNC brawt mıt yhrem breudgam [voreynigt|” (WA
7) 25,28), werden „Christus und die seel C ley (WA 77

76 Ist die Gerechtigkeit des Menschen ausschließlich in der Gerechtigkeit Chriısti begründet, C1-

gibt sich VO  — hier AUS uch der Gegensatz ZUTr mıittelalterlichen Anschauung, nıcht der Glaube
verleihe dem Menschen Gerechtigkeit VOT Gott, sondern die übernatürliche Liebe mache den
Menschen VOIL Gott gerecht, dafß TSL durch das Hınzutreten der carıtas der Glaube gerecht-
machende Qualität erlange (vgl. Reinhard Schwarz, Luthers Rechtfertigungslehre als Eckstein
der christliıchen Theologie und Kirche, 1998]1, 14—406, 29 Weil In dieser fides —
rıtate Ormata die Carıtas das „Prinzıp der Rechtfertigung“ (a O’ 29) ist, wird die ede VO.  -
der fides carıtate ormata VO  - Luther entschıeden verworfen (SO gerade in der Kxegese von Gal
,3 40 1L, 34,8—39,15 Zu Luthers Ablehnung der fides carıtate 'oOrmata vgl Wılfried Härle,
Glaube und Liebe be1 artın Luther, ın Roth/Horstmann (S Anm. 24), —
Gerade weil die Heilsgewißheit In dem Vertrauen auf die fremden Gerechtigkeit Christı1 be-
gründet Ist, ergibt sich 1M Duktus des Tridentinischen Rechtfertigungsdekrets VOIl 1547 der
Ausschlufß der Heilsgewißheit direkt 1m Gefolge der Bestreitung der fiducia als ausreichendem
Grund der Rechtfertigung Christi willen. Dies zeigt deutlich: Joachim Ringleben, Heilsge-
wißheit. Eine systematische Betrachtung, (1998), 5—100, bes
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Tat; Christus hat dasjenige vollbracht, was von dem Menschen gefordert ist.24 
Gerade hierin ist der von Luther beschriebene ״fröhliche Wechsel“ begründet: 
Der Mensch macht sich Christi Gerechtigkeit zu seiner eigenen.25

Um diesen Sachverhalt einzuschärfen, hat die reformatorische Tradition die 
Gerechtigkeit, die durch Christus erworben wird, als eine iustitia aliena expli- 
ziert und damit jeden Versuch abgewehrt, dieses Vertrauen auf die fremde Ge- 
rechtigkeit Christi zu verdunkeln.26

(1.2) Bestimmung des Menschen: Die ״Existenz unter dem Evangelium“ 
(der Glaube) impliziert eine bestimmte Sicht der menschlichen Bestimmung 
und damit der heilvollen Existenz. Die Bestimmung des Menschen wird darin 
gesehen, daß der Mensch sich auf die von Gott gegebene Gabe verläßt. Damit 
ist die Bestimmung des Menschen unabhängig von dem Prozeß des Verwirkli- 
chens von Gestaltungsmöglichkeiten des Daseins. Der Mensch erfüllt seine 
von Gott gegebene Bestimmung, indem er auf die fremde Gerechtigkeit Chri- 
sti vertraut. Die Bestimmung des Menschen besteht folglich nicht darin, einem 
Sollen gerecht zu werden, sondern darin, sich darauf zu verlassen, daß der 
Mensch gerade keinem Sollen gerecht zu werden braucht, um seiner Bestim- 
mung zu entsprechen.

(2) Weil der Mensch seine Gerechtigkeit nicht durch sein eigenes Handeln 
erwerben muß, sondern sich auf die fremde Gerechtigkeit Christi verläßt, 
kann er sich seines Heils gewiß sein.27

24 Dieser Zusammenhang zeigt sich exemplarisch bei Schleiermacher: Insofern dieser Christus 
nicht als das Gegenüber zur Sprache zu bringen vermag, das etwas geleistet hat, was der Mensch 
nicht zu leisten vermag, kennt sein Glaubensbegriff auch nicht das Moment des Vertrauens 
(vgl. hierzu Michael Roth, Christliche Frömmigkeit als ästhetische Frömmigkeit, in: ders./Kai 
Horstmann [Hg.], Glauben -  Lieben -  Hoffen. Theologische Einsichten und Aufgaben. FS Kon- 
rad Stock, Münster u.a. 2001, 194-225, bes. 216ff.).

25 Weil der Glaube ״die seele mit Christo, als eyne brawt mit yhrem breudgam [voreynigt] “ (WA 
7,25,28), werden ״Christus und die seel eyn leyb“ (WA 7, 25,29).

26 Ist die Gerechtigkeit des Menschen ausschließlich in der Gerechtigkeit Christi begründet, so er- 
gibt sich von hier aus auch der Gegensatz zur mittelalterlichen Anschauung, nicht der Glaube 
verleihe dem Menschen Gerechtigkeit vor Gott, sondern die übernatürliche Liebe mache den 
Menschen vor Gott gerecht, so daß erst durch das Hinzutreten der caritas der Glaube gerecht- 
machende Qualität erlange (vgl. Reinhard Schwarz, Luthers Rechtfertigungslehre als Eckstein 
der christlichen Theologie und Kirche, ZThK.B 10 [1998], 14-46, 29 f.). Weil in dieser fides ca- 
rítate formata die caritas das ״Prinzip der Rechtfertigung“ (a. a. O., 29) ist, wird die Rede von 
der fides caritate formata von Luther entschieden verworfen (so gerade in der Exegese von Gal 
5,3: WA 40 II, 34,8-39,15. Zu Luthers Ablehnung der fides caritate formata vgl. Wilfried Härle, 
Glaube und Liebe bei Martin Luther, in: Roth/Horstmann (s. Anm. 24), 76-94).

27 Gerade weil die Heilsgewißheit in dem Vertrauen auf die fremden Gerechtigkeit Christi be- 
gründet ist, ergibt sich im Duktus des Tridentinischen Rechtfertigungsdekrets von 1547 der 
Ausschluß der Heilsgewißheit direkt im Gefolge der Bestreitung der fiducia als ausreichendem 
Grund der Rechtfertigung um Christi willen. Dies zeigt deutlich: Joachim Ringleben, Heilsge- 
wißheit. Eine systematische Betrachtung, ZThK.B 10 (1998), 65-100, bes. 66 f.
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ese In der „Existenz dem Evangelium“ erschliefßt sıch das ethische Feld
AUS der (Güte der göttlıchen abe. Die Grundfrage einer Von 1er ÄAÄUS konzipierten
Ethik lautet: Was ıst mır gegeben?”
(1) Wird dıe Bestimmung des Menschen 1n der >„Existenz dem Evangeli-
um darın gesehen, daß der ensch sich auf die Von ott gegebene abe VeTr-

Jälst, ann erschließt sıch das ethısche Feld, der Bereich des Verwirklichens VONN

Gestaltungsmöglichkeiten, die das Daseın dem Menschen bletet, auch N der
Güte dieser abe Die entscheidende rage des Glaubens ist damıit die rage
„ Was ist uns gegeben?”6

(2) Ist die Ethik die theoretische Explikation des Prozesses der Verwirkli-
chung der Gestaltungsmöglichkeiten des Daseıns, ann annn eıne Ethik des
Glaubens nıcht davon absehen, da{fß sich Aaus der Perspektive des Glaubens der
Bereich des Verwirklichens der Gestaltungsmöglichkeiten des Daseıins als eın
solcher erschließt, der ber die Verfehlung oder Erreichung der menschlichen
Bestimmung nıcht entscheidet.

Gerade hierin besteht die Polinte der fundamentalethischen Überlegungen,
wI1e sS1ie Luther in seinem Sermon „Von den Werken“ vorgetragen hat.
Luther erorter die rage ach den Werken nıcht prımär der Frage,
welche Werke au dem Glauben folgen, sondern g1bt der rage Raum,
» Wdd enn eigentlich gute Werke erken macht“.2? Di1e Güte der Wer-
ke liegt ach Luther ausschliefßlich ın der inneren Haltung, AaUus der heraus S1Ee
geschehen. Unüberbietbar pragnan formuliert daher Gerhard Ebeling: „Der
Glaube macht nıcht, als raft ZU. Handeln, gute Werke, sondern der Glaube
macht, als Macht ZU. Guten, die Werke gut. “ Für Luther ist 6S ZUF ethischen
Qualifikation der Werke entscheidend, ob dieer AaUus dem Versuch gesche-
hen, sich Verdienste VOT ott erwerben, oder ob S1Ce ın dem Bewußtsein SC-
schehen, der ensch seiner' ungeschuldeten Annahme durch Gott auf
Grund der Tat Christ1ı vVvertraut. Geschehen die er. AaUS5 dem Versuch, sıch
Verdienste VOTLr Gott erwerben, ist den „wercken der kopff ab‘“% 91 die Güte
der Werke liegt darın, dafß s1e „Sanz umsonst“ geschehen 1m Vertrauen auf dıe
ungeschuldete Annahme des Menschen durch ott.>? SO macht ausschließlich
der Glaube die ungeschuldete Annahme des Menschen durch Gott das
Werk einem Werk:; enn „alle andere werck INa ein heyd, Jude,
Turck, szunder auch thunn“® So betont uther ausdrücklich, da{ß der Glaube
nıcht bel den Werken anfängt, sondern bei dem „‚blut, wunden nnd sterben

ayer, Freiheıit (s. Anm. 5 >
9 Gerhard Ebeling, Luther. Einführung In seın Denken, Tübingen 190

30 Ebd.
351 6,
352

33
Vgl 6,

6, 206,
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These 6: In der ״Existenz unter dem Evangelium“ erschließt sich das ethische Feld 
aus der Güte der göttlichen Gabe. Die Grundfrage einer von hier aus konzipierten 
Ethik lautet: ״ Was ist mir gegeben?“

(1) Wird die Bestimmung des Menschen in der ״Existenz unter dem Evangeli- 
um “ darin gesehen, daß der Mensch sich auf die von Gott gegebene Gabe ver- 
läßt, dann erschließt sich das ethische Feld, der Bereich des Verwirklichens von 
Gestaltungsmöglichkeiten, die das Dasein dem Menschen bietet, auch aus der 
Güte dieser Gabe. Die entscheidende Frage des Glaubens ist damit die Frage: 
Was ist uns gegeben?“28״

(2) Ist die Ethik die theoretische Explikation des Prozesses der Verwirkli- 
chung der Gestaltungsmöglichkeiten des Daseins, dann kann eine Ethik des 
Glaubens nicht davon absehen, daß sich aus der Perspektive des Glaubens der 
Bereich des Verwirklichens der Gestaltungsmöglichkeiten des Daseins als ein 
solcher erschließt, der über die Verfehlung oder Erreichung der menschlichen 
Bestimmung nicht entscheidet.

Gerade hierin besteht die Pointe der fundamentalethischen Überlegungen, 
wie sie Luther in seinem Sermon ״Von den guten Werken“ vorgetragen hat. 
Luther erörtert die Frage nach den guten Werken nicht primär unter der Frage, 
welche guten Werke aus dem Glauben folgen, sondern gibt der Frage Raum, 
 -was denn eigentlich gute Werke zu guten Werken macht“.29 Die Güte der Wer״
ke liegt nach Luther ausschließlich in der inneren Haltung, aus der heraus sie 
geschehen. Unüberbietbar prägnant formuliert daher Gerhard Ebeling: ״Der 
Glaube macht nicht, als Kraft zum Handeln, gute Werke, sondern der Glaube 
macht, als Macht zum Guten, die Werke gut.“30 Für Luther ist es zur ethischen 
Qualifikation der Werke entscheidend, ob die Werke aus dem Versuch gesche- 
hen, sich Verdienste vor Gott zu erwerben, oder ob sie in dem Bewußtsein ge- 
schehen, daß der Mensch seiner ungeschuldeten Annahme durch Gott auf 
Grund der Tat Christi vertraut. Geschehen die Werke aus dem Versuch, sich 
Verdienste vor Gott zu erwerben, so ist den ״wercken der kopff ab“,31 die Güte 
der Werke liegt darin, daß sie ״ganz umsonst“ geschehen im Vertrauen auf die 
ungeschuldete Annahme des Menschen durch Gott.32 So macht ausschließlich 
der Glaube an die ungeschuldete Annahme des Menschen durch Gott das 
Werk zu einem guten Werk; denn ״alle andere werck mag ein heyd, Jude, 
Turck, szunder auch thunn“.33 So betont Luther ausdrücklich, daß der Glaube 
nicht bei den Werken anfängt, sondern bei dem ״blut, wunden unnd sterben

28 Bayer, Freiheit (s. Anm. 5), 7.
29 Gerhard Ebeling, Luther. Einführung in sein Denken, Tübingen 41981 ,190.
30 Ebd.
31 WA 6, 205,10.
32 Vgl. WA 6, 206,33 ff.
33 WA 6, 206, 16.
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Christi,”* nicht bel dem, Was der Mensch tun soll sondern der Erfahrung
VOoOoIl Gottes gnädiger abe 35 Der Glaube damıit darauf. da{fß diejenige
Gerechtigkeit, die der Mensch erbringen soll VOoONn Christus erfüllt 1St

(3) Ist die Ethik die theoretische Explikation der Gestaltungsmöglichkeiten
des Daseıns, ann ann C11lCc Eth  = des aubens nıcht davon absehen, da{ der
Prozeß der Verwirklichung der Gestaltungsmöglichkeiten des Daseins
Glauben DILIMAr den Blick kommt auf Grund der diesem Proze{fß C11-

NOIMMMENC „INNCTICH Haltung des Menschen Entscheiden: 1ST ob der
ensch reformatorisch gesprochen TIun SC111C Gerechtigkeit auf-
richten will der ob sich SC1INECIN Iun aufdie Gerechtigkeit Chriustı verläßt
Pointiert formuliert Aus der Perspektive des Glaubens besteht die ethische
ualıfikation des Prozesses der Verwirklichung VONN Gestaltungsmöglichkeiten
des Daseins darın, da{fß der Mensch diesem Prozefß sıch darauf verläßt da{fß
Christus dasjenige erfüllt wurde, Was durch den Menschen diesem Prozefß
hervorgebracht werden soll Damıt 1st die entscheidende Differenz
Ethik „unter dem Gesetz“ eutilic markieren Erschlie{(t siıch der Ethik

dem Gesetz der Bereich des Verwirklichens Von Gestaltungsmöglich-
keiten des Daseıins als Forderung, Glauben au der Perspektive des Erfüllt-

der Forderung

ese Gegenstand der protestantischen Fthik 1ST dıe Explikation der Ethosge-
stalt des AaAuDens

(1) Erschliefßt sich der Eth  — „UNnter dem Gesetz“ der Bereich des Verwirkli-
chens VON Gestaltungsmöglichkeiten des Daseins als Forderung, Glauben
hingegen a2Uus der Perspektive des Erfülltseins der Forderung und des göttliıchen
Freispruchs, ann e1iNeEe theologische Ethik insofern SIC e1INeE Beschreibung
der „ExX1istenz dem Evangelıum SC11 beansprucht nıcht einfach die
Formen Explikation „EXIStenz dem Gesetz aufgreifen; enn
insofern diese das ethische Geschehen als Forderung und Sollen den 1C

nehmen versuchen, SIE die Pointe des Ethos dem vangeli-
nıcht ANSCHMECSSCH erfassen und ZUTr Darstellung bringen Besteht aus

der Perspektive des Glaubens die thische Qualifikation des menschlichen
Handelns gerade der LNNEeTEN Haltung des Vertrauens, die der Mensch
Prozefß des Handelns ‚Y IST weder die Pflichtenlehre, die ach den

34 216 amı unterscheidet sıch die ethische Theoriebildung Luthers grundsätzlich
VOIN der Schleiermachers, insofern nach Schleiermacher die christliche Frömmigkeit nıcht
durch Erfahrung der göttlichen abe gepragt IST sondern durch Cin Gefühl von dem, Was ‚VOIL
u115 tun sel‘ (Friedrich Schleiermacher, Der christliche Glaube I‚ hg. VO:  - Martın Redeker,
Berlin 1960, 61 $ 9‚ 11) Vorherrschend ist be]l Schleiermacher die „Beziehung auf die sittli-
che Aufgabe” (ebd.

35 Es 1st die lustvolle Erfahrung, „das dir got SZO hold ist, das uch SCINECIN SUM fur dich gibt”
(WA 6) 216732)

37Protestantische Ethik als Explikation der Ethosgestalt des Glaubens?

Christi“,34 d. h. nicht bei dem, was der Mensch tun soll, sondern der Erfahrung 
von Gottes gnädiger Gabe.35 Der Glaube vertraut damit darauft daß diejenige 
Gerechtigkeit, die der Mensch erbringen soll, von Christus erfüllt ist.

(3) Ist die Ethik die theoretische Explikation der Gestaltungsmöglichkeiten 
des Daseins, dann kann eine Ethik des Glaubens nicht davon absehen, daß der 
Prozeß der Verwirklichung der Gestaltungsmöglichkeiten des Daseins im 
Glauben primär in den Blick kommt auf Grund der in diesem Prozeß ein- 
genommenen ״inneren Haltung“ des Menschen. Entscheidend ist, ob der 
Mensch -  reformatorisch gesprochen -  in seinem Tun seine Gerechtigkeit auf- 
richten will, oder ob er sich in seinem Tun auf die Gerechtigkeit Christi verläßt. 
Pointiert formuliert: Aus der Perspektive des Glaubens besteht die ethische 
Qualifikation des Prozesses der Verwirklichung von Gestaltungsmöglichkeiten 
des Daseins darin, daß der Mensch in diesem Prozeß sich darauf verläßt, daß in 
Christus dasjenige erfüllt wurde, was durch den Menschen in diesem Prozeß 
hervorgebracht werden soll. Damit ist die entscheidende Differenz zu einer 
Ethik ״unter dem Gesetz“ deutlich zu markieren: Erschließt sich in der Ethik 
 ־unter dem Gesetz“ der Bereich des Verwirklichens von Gestaltungsmöglich״
keiten des Daseins als Forderung, so im Glauben aus der Perspektive des Erfüllt- 
seins der Forderung.

These 7: Gegenstand der protestantischen Ethik ist die Explikation der Ethosge- 
stalt des Glaubens.

(1) Erschließt sich in der Ethik ״unter dem Gesetz“ der Bereich des Verwirkli- 
chens von Gestaltungsmöglichkeiten des Daseins als Forderung, im Glauben ; 
hingegen aus der Perspektive des Erfülltseins der Forderung und des göttlichen 
Freispruchs, so kann eine theologische Ethik, insofern sie eine Beschreibung 
der ״Existenz unter dem Evangelium“ zu sein beansprucht, nicht einfach die 
Formen einer Explikation einer ״Existenz unter dem Gesetz“ aufgreifen; denn 
insofern diese das ethische Geschehen als Forderung und Sollen in den Blick 
zu nehmen versuchen, vermögen sie die Pointe des Ethos unter dem Evangeli- 
um nicht angemessen zu erfassen und zur Darstellung zu bringen. Besteht aus 
der Perspektive des Glaubens die ethische Qualifikation des menschlichen 
Handelns gerade in der inneren Haltung des Vertrauens, die der Mensch im 
Prozeß des Handelns einnimmt, so ist weder die Pflichtenlehre, die nach den

34 WA 6, 216,30 f. Damit unterscheidet sich die ethische Theoriebildung Luthers grundsätzlich 
von der Schleiermachers, insofern nach Schleiermacher die christliche Frömmigkeit nicht 
durch Erfahrung der göttlichen Gabe geprägt ist, sondern durch ein Gefühl von dem, was ״von 
uns zu tun sei“ (Friedrich Schleiermacher, Der christliche Glaube I, hg. von Martin Redeker, 
Berlin 1960, 61 [§ 9, 1]). Vorherrschend ist so bei Schleiermacher die ״Beziehung auf die sittli- 
che Aufgabe“ (ebd.).

35 Es ist die lustvolle Erfahrung, ״das dir got szo hold ist, das er auch seinen sun fur dich gibt“ 
(WA 6, 216,32).
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Regeln fragt, die das Handlungssubjekt verpflichten, och die Güterlehre, die
ach dem Zusammenwirken der ıttlıch verpflichteten Handlungssubjekte
vollkommenen ethischen Formen fragt azu der Lage, diesen Sachverhalt
ANSCINCSSCIL erfassen und ZUT Darstellung bringen 36 ehesten scheint
das christliche OS der orm der Tugendlehre erfaßt un ZUr Darstellung
gebracht werden können, insofern die tugendethische Erörterung ach der
NNEeIECEN Verfassung der Handlungssubjekte fragt Allerdings darf die tugend-
ethische Erörterung nıcht überspielen, da{ß die iNNere Verfassung des lauben-
den ubjekts e1INe solche 1ST, die gerade keinem Sollen gerecht werden VCI-

sucht;*” sondern als EeiINEC solche ZUr Darstellung bringen ıst, die sıch dem
erlebten Freispruch Gottes verdan38

(2) Insofern der Begriff des OS die „Grundhaltung” des Menschen be-
zeichnet 1St die rage ach der ethischen Relevanz des Glaubens dem
Begriff des Ethos erortern DIe rage ach der Ethosgestalt fragt Was die
eTe Haltung des Vertrauens auf Christus, der rlebte Freispruch für das
menschliche Handeln selbst bedeutet, insofern S1IC welche rundprä-
SUung S1C menschlichem Handeln verleiht In der Explikation dieser Ethosge-
stalt besteht die Kernaufgabe protestantischen FEFthik insofern S1IC das
ethische Feld 2A2UuSs der Perspektive der göttlichen abe den Blick nehmen
will Diese Explikation der Ethosgestalt des Glaubens wird anderen
explizieren haben

(2 0S der Gelassenheit: Insofern dem Glaubenden Christus als derjen!1-
3C erschlossen 1ST der für die VEISANSCHECN WIC für die zukünftigen laten des
Menschen einsteht 1ST der Mensch VOIl der Forderung befreit, durch C1-

Leistungen Annahme erwerben LLLUSSEN Die protestantische Ethik
hat daher explizieren, welcher WeIlise der Mensch schon sıch
Gang befindenden Prozefß der Verwirklichung VON Möglichkeiten gelassen

Dies gilt uch kritisch bemerken Konrad Stock, Art. Theologie LLIL, 3 9 Berlin/New
'ork 2002, 323-—-343, 336 ach Stock hat „dıe theologische Ethik die spezifisch christliche Siıcht
des allgemeinen: (uns Menschen Ilen gestellten) ethischen Problems“ den Formen der
Pflichten- Güter- und Tugendlehre entfalten IDiese Auffassung scheint 1117 nıcht aUsTie1-
chendem Ma(ße die Differenz zwıischen Blick auf das Feld des Ethischen aus der Perspek-
LULve des Sollens und Au solchen Perspektive bedenken, die keinem Sollen gerecht
werden sucht amı 1SE uch Rudolf Bultmanns These wldersprochen, die philosophische Ethik
könne dıe Beschreibung der formalen Struktur des Handelns für die christliche Ethik eisten
(vgl ders Das christliche Gebot der Nächstenliebe, ders Glaube und Verstehen Gesam-
melte Aufsätze Tübingen 229—244 234) Es verwundert daher nıcht da{f$ Bultmann
sSeiINer Beschreibung des christlichen Ethos über C111 Ethos des Vernehmens des unbedingten
sittlichen Anspruchs nicht hinauskommt
Da{fßß Konrad Stocks „Grundlegung protestantischen Tugendlehre” (Gütersloh die-
SCI1 Gesichtspunkt Rechnung vVeCImInaS ich nıicht erkennen
Inwiefern ine protestantische Ethik den Gesichtspunkt der durch den Glauben gegebenen Be-
fähigung ZU Iun dessen, Wds gesollt wird aufgreift wird These erÖOrier‘

30 Martın Honecker, Einführung die theologische Ethik Grundlagen und Grundbegriffe, Der-
in/New 'ork 1990 ebenso Ulrich H.J Körtner, Evangelische Sozialethik Grundlagen un:
Themenfelder, Göttingen 1999
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Regeln fragt, die das Handlungssubjekt verpflichten, noch die Güterlehre, die 
nach dem Zusammenwirken der sittlich verpflichteten Handlungssubjekte in 
vollkommenen ethischen Formen fragt, dazu in der Lage, diesen Sachverhalt 
angemessen zu erfassen und zur Darstellung zu bringen.36 Am ehesten scheint 
das christliche Ethos in der Form der Tugendlehre erfaßt und zur Darstellung 
gebracht werden zu können, insofern die tugendethische Erörterung nach der 
inneren Verfassung der Handlungssubjekte fragt. Allerdings darf die tugend- 
ethische Erörterung nicht überspielen, daß die innere Verfassung des glauben- 
den Subjekts eine solche ist, die gerade keinem Sollen gerecht zu werden ver- 
sucht,37 sondern als eine solche zur Darstellung zu bringen ist, die sich dem 
erlebten Freispruch Gottes verdankt.38

(2) Insofern der Begriff des Ethos die ״Grundhaltung“39 des Menschen be- 
zeichnet, ist die Frage nach der ethischen Relevanz des Glaubens unter dem 
Begriff des Ethos zu erörtern. Die Frage nach der Ethosgestalt fragt, was die in- 
nere Haltung des Vertrauens auf Christus, d.h. der erlebte Freispruch, für das 
menschliche Handeln selbst bedeutet, insofern sie erörtert, welche Grundprä- 
gung sie menschlichem Handeln verleiht. In der Explikation dieser Ethosge- 
stalt besteht diè Kernaufgabe einer protestantischen Ethik, insofern sie das 
ethische Feld aus der Perspektive der göttlichen Gabe in den Blick nehmen 
will. Diese Explikation der Ethosgestalt des Glaubens wird unter anderen zu 
explizieren haben:

(2.1) Ethos der Gelassenheit: Insofern dem Glaubenden Christus als derjeni- 
ge erschlossen ist, der für die vergangenen wie für die zukünftigen Taten des 
Menschen einsteht, ist der Mensch von der Forderung befreit, durch seine ei- 
genen Leistungen Annahme erwerben zu müssen. Die protestantische Ethik 
hat daher zu explizieren, in welcher Weise der Mensch im immer schon sich im 
Gang befindenden Prozeß der Verwirklichung von Möglichkeiten gelassen zu

36 Dies gilt es auch kritisch zu bemerken zu Konrad Stock, Art. Theologie III, TRE 33, Berlin/New 
York 2002, 323-343, 336: Nach Stock hat ״die theologische Ethik die spezifisch christliche Sicht 
des allgemeinen (uns Menschen allen gestellten) ethischen Problems“ in den Formen der 
Pflichten-, Güter- und Tugendlehre zu entfalten. Diese Auffassung scheint mir nicht in ausrei- 
chendem Maße die Differenz zwischen einem Blick auf das Feld des Ethischen aus der Perspek- 
tive des Sollens und aus einer solchen Perspektive zu bedenken, die keinem Sollen gerecht zu 
werden sucht. Damit ist auch Rudolf Bultmanns These widersprochen, die philosophische Ethik 
könne die Beschreibung der formalen Struktur des Handelns für die christliche Ethik leisten 
(vgl. ders., Das christliche Gebot der Nächstenliebe, in: ders., Glaube und Verstehen. Gesam- 
melte Aufsätze 1, Tübingen 91993, 229-244, 234). Es verwundert daher nicht, daß Bultmann in 
seiner Beschreibung des christlichen Ethos über ein Ethos des Vernehmens des unbedingten 
sittlichen Anspruchs nicht hinauskommt.

37 Daß Konrad Stocks ״Grundlegung einer protestantischen Tugendlehre“ (Gütersloh 1995) die- 
sem Gesichtspunkt Rechnung trägt, vermag ich nicht zu erkennen.

38 Inwiefern eine protestantische Ethik den Gesichtspunkt der durch den Glauben gegebenen Be- 
fähigung zum Tun dessen, was gesollt wird, aufgreift, wird in These 8 erörtert.

39 Martin Honecker, Einführung in die theologische Ethik. Grundlagen und Grundbegriffe, Ber- 
lin/New York 1990, 4; ebenso Ulrich HJ. Kortner, Evangelische Sozialethik. Grundlagen und 
Themenfelder, Göttingen 1999, 33.
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se1in vVeErmMaAaS, weil der Mensch sıch durch diesen Prozefßß selbst nıcht siıchern
raucht.

2.2) 0S der Freiheit: Insofern dem Menschen elne Gelassenheit hinsıicht-
ıch seiner soteriologischen Qualifikation eignet, ist auch davon befreit, die
verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten des Daseins selner Heilssicherung

instrumentalisieren. Die protestantische Ethik hat daher explizieren, 1n
welcher Weise der ensch einem befreiten Blick auf dıe Gestaltungsmög-
lichkeiten des Daseıins befähigt wird,*©° da{fß sıch ‚mıt der gewährten Freiheit
Dıstanz un: Augenmaß ein[stellt]: der nötıge Spielraum ZU Handeln“.4!

(2.3) OS der Gegenwärtigkeit: Insofern der ensch befreit wird, se1n eil
durch selne Handlungen selbst sichern mussen, 1st auch befreit Von dem
ängstlichen Blick auf die Zukunft und damıt befähilgt ZUTFC Wahrnehmung der
Gegenwart und der In ihr gegebenen Möglıchkeiten un Chancen des Han-
delns Die protestantische Ethik hat daher explizieren, in welcher Weise der
Mensch befreit wird tun, Was nöt1ig ist und ZWal 1M „Hier und Jetzt“#2, mıt
den Worten Luthers: in welcher Weise der Mensch sich „Jesst begnu(e)gen
dem das fur handen gegenwert1g ist  CC und nıicht alles „auffs ku(e)nfftig |

un! regiren ” * ll

These Die protestantischen Ethık hat dıe Ethosgestalt des Glaubens als eine sol-
che verstehen lehren, dıe den ım (Gesetz bekundeten Wıllen (10ttes erfüllt.
(1 Es zeigte sich bereıts, da{fß hinsichtlich des Gesetzes zwıschen Inhalt des
Gesetzes dem göttlichen ıllen ın ezug auf menschliches Handeln), der
Form des Gesetzes der Forderung) und der Intention bzw. Funktion des Ge-
setZ7EeSs der Anklage) unterscheiden ist.44 Damıiıt ist die Forderung verste-
hen als Urc die Intention des Gesetzes estimmte Gestalt des göttlichen Wil-
lens,; CS ist nıcht die Intention des göttlichen Willens 1ın der Gestalt der
Forderung esetz), den Menschen eıner Entsprechung des göttlichen Wil-
ens führen, sondern seine Schuld dokumentieren und den Menschen
auf TUN: erwliesener Schuld verklagen. Damıiıt gilt zwelerle1: Ist der
Mensch durch den göttlichen Freispruch VOoNn der age des Gesetzes befreit,

ist CI auf den göttlichen Willen 1ın einer anderen Weise bezogen als durch die

Ausgehend Von dieser Einsicht entfaltet Oswald ayer seıne. Grundlegung einer theologischen
Ethik VO:  e dem Grundsatz dUs, da{ß „das Handeln des Chrıiısten nıcht mıiıt sıch selber anfängt
(ders., Freiheit S Anm. 51, 39), sıch vielmehr die „menschlıche Freiheit der Zusage Gottes
verdankt“ (a O., „Die Freiheit des Christen vollzieht sıch nıcht In der subjektiven Aneıg-
NUuNns elıner sıch immer schon vorhandenen menschlichen Freiheit; s1e wird nicht selbst erin-
ert und verwirklıicht, sondern gewährt, eingeräumt, zugesprochen” (a. O., 46)

4A1 Ders., Aus Glauben leben. ber Rechtfertigung und Heiligung, Stuttgärt 1984,
42 Vgl O.,
43 WA.DB 1L, 106,8
44 Vgl These 1) Punkte (1)-(3)
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sein vermag, weil der Mensch sich durch diesen Prozeß selbst nicht zu sichern 
braucht.

(2.2) Ethos der Freiheit: Insofern dem Menschen eine Gelassenheit hinsicht- 
lieh seiner soteriologischen Qualifikation eignet, ist er auch davon befreit, die 
verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten des Daseins zu seiner Heilssicherung 
zu instrumentalisieren. Die protestantische Ethik hat daher zu explizieren, in 
welcher Weise der Mensch zu einem befreiten Blick auf die Gestaltungsmög- 
lichkeiten des Daseins befähigt wird,40 so daß sich ״mit der gewährten Freiheit 
Distanz und Augenmaß ein [stellt] : der nötige Spielraum zum Handeln“.41

(2.3) Ethos der Gegenwärtigkeit: Insofern der Mensch befreit wird, sein Heil 
durch seine Handlungen selbst sichern zu müssen, ist er auch befreit von dem 
ängstlichen Blick auf die Zukunft und damit befähigt zur Wahrnehmung der 
Gegenwart und der in ihr gegebenen Möglichkeiten und Chancen des Han- 
delns. Die protestantische Ethik hat daher zu explizieren, in welcher Weise der 
Mensch befreit wird zu tun, was nötig ist und zwar im ״Hier und Jetzt“42, mit 
den Worten Luthers: in welcher Weise der Mensch sich ״lesst begnu(e)gen an 
dem das fur handen gegenwertig ist“ und nicht alles ״auffs ku(e)nfftig [...] 
meystern und regiren“43 will.

These 8: Die protestantischen Ethik hat die Ethosgestalt des Glaubens als eine sol- 
che verstehen zu lehren, die den im Gesetz bekundeten Willen Gottes erfüllt.

(1) Es zeigte sich bereits, daß hinsichtlich des Gesetzes zwischen Inhalt des 
Gesetzes (dem göttlichen Willen in bezug auf menschliches Handeln), der 
Form des Gesetzes (der Forderung) und der Intention bzw. Funktion des Ge- 
setzes (der Anklage) zu unterscheiden ist.44 Damit ist die Forderung zu verste- 
hen als durch die Intention des Gesetzes bestimmte Gestalt des göttlichen Wil- 
lens, d. h. es ist nicht die Intention des göttlichen Willens in der Gestalt der 
Forderung (Gesetz), den Menschen zu einer Entsprechung des göttlichen Wil- 
lens zu führen, sondern seine Schuld zu dokumentieren und den Menschen -  
auf Grund erwiesener Schuld -  zu verklagen. Damit gilt zweierlei: Ist der 
Mensch durch den göttlichen Freispruch von der Anklage des Gesetzes befreit, 
so ist er auf den göttlichen Willen in einer anderen Weise bezogen als durch die

40 Ausgehend von dieser Einsicht entfaltet Oswald Bayer seine Grundlegung einer theologischen 
Ethik von dem Grundsatz aus, daß ״das Handeln des Christen nicht mit sieh selber anfängt“ 
(ders.y Freiheit [s. Anm. 5], 39), sich vielmehr die ״menschliche Freiheit [...] der Zusage Gottes 
verdankt“ (a. a. O., 7): ״Die Freiheit des Christen vollzieht sich nicht in der subjektiven Aneig- 
nung einer an sich immer schon vorhandenen menschlichen Freiheit; sie wird nicht selbst erin- 
nert und verwirklicht, sondern gewährt, eingeräumt, zugesprochen“ (a. a. O., 46).

41 Ders., Aus Glauben leben. Über Rechtfertigung und Heiligung, Stuttgart 1984, 24.
42 V gl.a .a .O .,36ff.
43 WA.DB 10 II, 106,8 f.
44 Vgl. These 1, Punkte (1 )-(3).
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der Intention der Anklage bedingten — orm der Forderung.45 Zum ande-
1E 1st auf C1NE solche Weise auf den göttlichen Willen bezogen, da{ßs die-
SCI1 auch tun VELINAS.

(2) Um 1eSs verstehen, gilt CS bedenken, dafß sıch ı Glauben die
„Ex1istenz der 1e als der Gesetz kundgetane Wille Gottes C1-
schliefßt 46 Insofern der des göttlichen ıllens Gesetz die Exıstenz
der Liebe IST, wird durch die Liebe das Gesetz erfüllt Gal 14) » WEI
den anderen lıebt, hat das Gesetz erfüllt‘“ 147 Damıiıt ergibt sich für das Feld des
Ethischen, den Bereich der Verwirklichung VOnNn Gestaltungsmöglichkeiten
des Daseıns Gottes Wille bezug auf menschliches Handeln 1St e1in Handeln
aus Liebe; „denn der 1ebende Mensch tut als Liebender das, Was gur
heißen verdient‘“. 4® Von daher annn Augustıin formulieren „Liebe, und
dann, Was du willst!““4?

Dieser Wille Gottes; das Handeln aus Liebe, ergeht Gesetz als Forderung
den Menschen Ist jedoch der Forderung nıiıcht bereits auch C111 Können

beschlossen, IST gerade be1 der 1e deutlich Miıt der orderung ZUTF Jjebe,
1ST die Ermöglichung, auch lieben können, keinesfalls gegeben 1e annn
überhaupt nıcht gefordert werden, ZUT 1€e muf{fß INan befreit werden

(3) Liebe richtet sıch auf e1in anderes Subjekt, insofern die Liebe
dem Wohlergehen anderen Subjektes interessier. 1Sst 5() Gehört 65 eSsC115-

notwendig Handlung, dafß S1IC intentionalen Charakter besitzt 51

heißt 1eSs DIe Intention Handlung auS$s 1e besteht der Schaffung
un: Bewahrung des Wohlergehens des geliebten Subjektes Befreiung ZUTFK Lie-
be bedeutet damıt nıchts anderes, als 65 der Person ermöglichen, die Inten-
tion ihrer Handlungen auf das geliebte Gegenüber richten.

(4) Hat die protestantische Ethik ZCISCH, da{fß durch den Glauben das Ge-
setz erfüllt wird,; hat S1C ZCISCNH, da{f$ durch die Ethosgestalt des Glaubens

45 Da{fß das Feld des Ethischen aUus der Perspektive des Glaubens anderer Weise wahrgenommen
werden könnte als der Bereich der (unbedingten) Forderung un! des (unbedingten) Sollens,
scheint der protestantischen Ethik VO  3 Wılhelm Hermann (Ethik Tübingen bes 170
bis 1etz ange ik evangelischer Perspektive Grundfragen christlicher Lebenspraxis,
Göttingen 1992 bes 443 {f) nıicht als Möglichkeit den Blick kommen
Zur Bedeutung der Liebe für das christliche Ethos vgl den instruktiven Aufsatz VOINl Michael
Wolter, DIie ethische Identität christlicher Gemeinden neutestamentlicher Zeıt, Wilfried
Härle/Reıiner Preul (Hg Woran OorJıentiert sich JIh 13 Marburg 2001 61—90 Wolter
macht deutlich, dafs die ethische Identität der entstehenden christlichen Gemeiminschaft nıcht

Kanon Von instıtutionalisierten Handlungen bestand, sondern 1ı der Liebe, 1€e ]
terschiedlichen Handlungen verwiırklicht werden konnte.
Eberhard Jüngel, rwagungen ZUT Grundlegung evangelischer Ethik ı Anschlufß die 'heo-
logie des Paulus Fıne biblische Meditation, ders Unterwegs ZUr Sache Theologische Be-

48
merkungen Theologische Erörterungen 1 München 234—245 247
Ders., Wertlose Wahrheit. Christliche Wahrheitserfahrung Streıt die „Iyranneı der
Werte“ ders., Wertlose Wahrheit. Zur Identität und Relevanz des christlichen Glaubens.
Theologische Erörterungen 3) München 1990, 0—109, 106.
Augustinus, In epistolam Ioannıs ad Parthos tractatus decem VII 328
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-  in der Intention der Anklage bedingten -  Form der Forderung.45 Zum ande- 
ren ist er auf eine solche Weise auf den göttlichen Willen bezogen, daß er die- 
sen auch zu tun vermag.

(2) Um dies zu verstehen, gilt es zu bedenken, daß sich im Glauben die 
 -Existenz in der Liebe“ als der im Gesetz kundgetane Wille Gottes er״
schließt.46 Insofern der Inhalt des göttlichen Willens im Gesetz die Existenz in 
der Liebe ist, wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt (Gal 5, 14): ״wer 
den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt“!47 Damit ergibt sich für das Feld des 
Ethischen, d. h. den Bereich der Verwirklichung von Gestaltungsmöglichkeiten 
des Daseins: Gottes Wille in bezug auf menschliches Handeln ist ein Handeln 
aus Liebe; ״denn der liebende Mensch tut als Liebender genau das, was gut zu 
heißen verdient“.48 Von daher kann Augustin formulieren: ״Liebe, und tu 
dann, was du willst!“49

Dieser Wille Gottes, das Handeln aus Liebe, ergeht im Gesetz als Forderung 
an den Menschen. Ist jedoch in der Forderung nicht bereits auch ein Können 
beschlossen, so ist gerade bei der Liebe deutlich: Mit der Forderung zur Liebe, 
ist die Ermöglichung, auch lieben zu können, keinesfalls gegeben. Liebe kann 
überhaupt nicht gefordert werden, zur Liebe muß man befreit werden. .

(3) Liebe richtet sich immer auf ein anderes Subjekt, insofern die Liebe an 
dem Wohlergehen eines anderen Subjektes interessiert ist.50 Gehört es wesens- 
notwendig zu einer Handlung, daß sie intentionalen Charakter besitzt,51 so 
heißt dies: Die Intention einer Handlung aus Liebe besteht in der Schaffung 
und Bewahrung des Wohlergehens des geliebten Subjektes. Befreiung zur Lie- 
be bedeutet damit nichts anderes, als es der Person zu ermöglichen, die Inten- 
tion ihrer Handlungen auf das geliebte Gegenüber zu richten.

(4) Hat die protestantische Ethik zu zeigen, daß durch den Glauben das Ge- 
setz erfüllt wird, so hat sie zu zeigen, daß durch die Ethosgestalt des Glaubens

45 Daß das Feld des Ethischen aus der Perspektive des Glaubens in anderer Weise wahrgenommen 
werden könnte als der Bereich der (unbedingten) Forderung und des (unbedingten) Sollens, 
scheint in der protestantischen Ethik von Wilhelm Hermann (Ethik, Tübingen 51913, bes. 170 f) 
bis zu Dietz Lange (Ethik in evangelischer Perspektive. Grundfragen christlicher Lebenspraxis, 
Göttingen 1992, bes. 443 ff) nicht als Möglichkeit in den Blick zu kommen.

46 Zur Bedeutung der Liebe für das christliche Ethos vgl. den instruktiven Aufsatz von Michael 
Wolter, Die ethische Identität christlicher Gemeinden in neutestamentlicher Zeit, in: Wilfried 
Härle/Reiner Preul (Hg.), Woran orientiert sich Ethik?, MJTh 13, Marburg 2001, 61-90. Wolter 
macht deutlich, daß die ethische Identität der entstehenden christlichen Gemeinschaft nicht in 
einem Kanon von institutionalisierten Handlungen bestand, sondern in der Liebe, die in je un- 
terschiedlichen Handlungen verwirklicht werden konnte.

47 Eberhard Jüngely Erwägungen zur Grundlegung evangelischer Ethik im Anschluß an die Theo- 
logie des Paulus. Eine biblische Meditation, in: dcrs., Unterwegs zur Sache. Theologische Be- 
merkungen. Theologische Erörterungen 1, München 21988, 234-245, 242;

48 Der s. y Wertlose Wahrheit. Christliche Wahrheitserfahrung im Streit gegen die ״Tyrannei der 
Werte“, in: ders.. Wertlose Wahrheit. Zur Identität und Relevanz des christlichen Glaubens. 
Theologische Erörterungen 3, München 1990, 90-109, 106.

49 Augustinus, In epistolam loannis ad Parthos tractatus decern VII, 8; SG 75, 328.
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die. Person befähigt wird, die Intention ihres Handelns auf das Wohlergehen
des Gegenübers richten. Dies heißt gemäß der Ethosgestalt des Glaubens

U, A, zeıgen, inwiefern das Vertrauen auf die göttliche abe elner sol-
chen Gelassenheit befähigt, die 65 dem Mensch ermöglicht, die Taten der l1e

WaHCH, ferner beschreiben, inwiefern das Handeln AaUuUs Liebe auf einen
befreiten Blick auf die Gestaltungsmöglichkeiten des Daseıins angewlesen ISst,
und schließlich einer solchen Wahrnehmung der Gegenwart und der in iıhr DC-
gebenen Möglichkeiten und Chancen des Handelns bedürftig ist, „die sıch
„lesst begnu(e)gen dem das fur handen gegenwertig ist 92 da{fß WI1e in
der Erzählung VO barmherzigen Samarıter die konkrete Not des anderen
als Möglichkeit ZUTrC Gestaltung erkannt wird.

Die Ethosgestalt des Glaubens befreit daher aus dem Grund einer „Ex1-
ın der Liebe“, insofern S1e der Person überhaupt erst ermöglicht, das

Wohlergehen des anderen ZUT Intention des eigenen andelns machen.
(5) Von 1er Aaus zeigt sich abschließend, der ert1us SUuS legis mit

Nachdruck abzulehnen ist Ist die Anklage die ursprüngliche und eigentliche
Intention des göttlichen Gesetzes, ann älßt sich das Gesetz, der Wille Gottes
als Forderung, losgelöst Von dieser ihr ZUSCINCSSCHECIN Funktion nıcht denken.
Lex SCIHHNDCI accusans! Das Gesetz klagt immer an! Die ede Von dem ertius

50 Gerade die Tatsache, da{ß sıch die Liebe immer auf eın anderes Subjekt richtet, dessen Wohl-
ergehen s1e interessiert ist, verbietet den Versuch, die theologische FEthik einselt1g einer
Theorie der sozlalen Institutionen auszurichten (gegen Herms, Grundzüge s Anm. 6 > Stock,
Theologie S Anm. 36]) 336 Damıt ist keineswegs bestritten, da{ß der Glaube uch einer
Kritik den sozlalen Institutionen führen kann. Die VOINl Stock und Herms vorgeNOMMECNEC
einseltige Orjentierung der Eth:  = einer Theorie der sozlalen Institutionen scheint jedoch
drei korrespondierende Punkte vernachlässigen: Zum eıinen droht s1e, die individualethische
Perspektive auszublenden. Dafß das christliche Ethos als ein Ethos der Liebe prıimär auf ein —

deres (konkretes) Subjekt ausgerichtet 1st (wobei freilich sekundär uch die rage nach einer
wünschenswerten Gestalt sozialer Institutionen auftaucht), wird nıcht ZUL Geltung gebracht.
Vielmehr erscheıint das Interesse des Glaubens als eın solches, das primär auf die sozlalen Inst1i-
tutiıonen gerichtet ist. Zum anderen verleitet diese Orlentierung dazu, „Jene Aufgabe versau-
INCI1, die der theologischen Ethik zuerst und VOTLT allem aufgegeben ist, nämlich das christliche
Ethos für die Gegenwart auszulegen” (Johannes Fischer, Theologische Ethik. Grundwissen und
Orljentlerung, uttgar: u. 2002, 69) amıt zusammenhängend ist schließlich bedenken,
da{ß WEl das Interesse des Handelns das Wohlergehen des anderen ist, sich der Handelnde
mıiıttelbar dem Anruf der Wirklichkeit öffnen un! ihm entsprechen mu{ (vgl. hierzu Michael
Roth, Die Seelsorge als Dımension der Überlegungen ZUT: seelsorgerlichen Struktur der
Ethiık, PTIh (2003), 319—333, 329 Die einseıtige Orientlierung Fragen der Gestaltung
VOIl so7z1alen Institutionen scheint das Subjekt Von dem Anrufder (konkreten) Sıtuation dis-
pensieren. Ist daher das christliche Ethos beschreiben als eın aus der konkreten Begegnung
menschlicher Subjekte 1m gegenwärtigen Erleben erwachsendes, ist das Anliegen, die Ethik
als Theorie der sozlalen Institutionen entwerfen, als eın Versuch deuten, Von diesen Del-
den grundlegenden und unverzichtbaren Charakteristika des christlichen Ethos (Ausrichtung
auf das konkrete Subjekt 1n der Gegenwart) abzulenken.

ö hierzu Christoph Schwöbel, Die ede VO: Handeln Gottes im christlichen Glauben, ın
Wilfried Härle/Reiner Preul (Hg.), „Vom Handeln Gottes  &.  , MIJ Th 1, Marburg 1987, 56—81
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die Person befähigt wird, die Intention ihres Handelns auf das Wohlergehen 
des Gegenübers zu richten. Dies heißt -  gemäß der Ethosgestalt des Glaubens 
-  u.a. zu zeigen, inwiefern das Vertrauen auf die göttliche Gabe zu einer sol- 
chen Gelassenheit befähigt, die es dem Mensch ermöglicht, die Taten der Liebe 
zu wagen, ferner zu beschreiben, inwiefern das Handeln aus Liebe auf einen 
befreiten Blick auf die Gestaltungsmöglichkeiten des Daseins angewiesen ist, 
und schließlich einer solchen Wahrnehmung der Gegenwart und der in ihr ge- 
gebenen Möglichkeiten und Chancen des Handelns bedürftig ist, ״die sich 
- lesst begnu(e)gen an dem das fur handen gegenwertig ist“52, so daß״  wie in 
der Erzählung vom barmherzigen Samariter -  die konkrete Not des anderen 
als Möglichkeit zur Gestaltung erkannt wird.

Die Ethosgestalt des Glaubens befreit daher aus dem Grund zu einer ״Exi- 
stenz in der Liebe“, insofern sie der Person überhaupt erst ermöglicht, das 
Wohlergehen des anderen zur Intention des eigenen Handelns zu machen.

(5) Von hier aus zeigt sich abschließend, warum der tertius usus legis mit 
Nachdruck abzulehnen ist: Ist die Anklage die ursprüngliche und eigentliche 
Intention des göttlichen Gesetzes, dann läßt sich das Gesetz, der Wille Gottes 
als Forderung, losgelöst von dieser ihr zugemessenen Funktion nicht denken. 
Lex semper accusans! -  Das Gesetz klagt immer an! Die Rede von dem tertius

50 Gerade die Tatsache, daß sich die Liebe immer auf ein anderes Subjekt richtet, an dessen Wohl- 
ergehen sie interessiert ist, verbietet m. E. den Versuch, die theologische Ethik einseitig an einer 
Theorie der sozialen Institutionen auszurichten (gegen Herms, Grundzüge [s. Anm. 6], Stock, 
Theologie [s. Anm. 36], 336 f). Damit ist keineswegs bestritten, daß der Glaube auch zu einer 
Kritik an den sozialen Institutionen fuhren kann. Die von Stock und Herms vorgenommene 
einseitige Orientierung der Ethik an einer Theorie der sozialen Institutionen scheint jedoch 
drei korrespondierende Punkte zu vernachlässigen: Zum einen droht sie, die individualethische 
Perspektive auszublenden. Daß das christliche Ethos als ein Ethos der Liebe prim är auf ein an- 
deres (konkretes) Subjekt ausgerichtet ist (wobei freilich sekundär auch die Frage nach einer 
wünschenswerten Gestalt sozialer Institutionen auftaucht), wird nicht zur Geltung gebracht. 
Vielmehr erscheint das Interesse des Glaubens als ein solches, das primär auf die sozialen Insti- 
tutionen gerichtet ist. Zum anderen verleitet diese Orientierung dazu, ״jene Aufgabe zu versäu- 
men, die der theologischen Ethik zuerst und vor allem aufgegeben ist, nämlich das christliche 
Ethos für die Gegenwart auszulegen“ (Johannes Fischer, Theologische Ethik. Grundwissen und 
Orientierung, Stuttgart u. a. 2002, 69). Damit zusammenhängend ist schließlich zu bedenken, 
daß wenn das Interesse des Handelns das Wohlergehen des anderen ist, sich der Handelnde un- 
mittelbar dem Anruf der Wirklichkeit öffnen und ihm entsprechen muß (vgl. hierzu Michael 
Roth, Die Seelsorge als Dimension der Ethik. Überlegungen zur seelsorgerlichen Struktur der 
Ethik, PTh 92 (2003), 319-333, 329 f). Die einseitige Orientierung an Fragen der Gestaltung 
von sozialen Institutionen scheint das Subjekt von dem Anruf der (konkreten) Situation zu dis- 
pensieren. Ist daher das christliche Ethos zu beschreiben als ein aus der konkreten Begegnung 
menschlicher Subjekte im gegenwärtigen Erleben erwachsendes, so ist das Anliegen, die Ethik 
als Theorie der sozialen Institutionen zu entwerfen, als ein Versuch zu deuten, von diesen bei- 
den grundlegenden und unverzichtbaren Charakteristika des christlichen Ethos (Ausrichtung 
auf das konkrete Subjekt in der Gegenwart) abzulenken.

51 Vgl. hierzu Christoph Schwöbel, Die Rede vom Handeln Gottes im christlichen Glauben, in: 
Wilfried Härle/Reiner Preul (Hg.), ״Vom Handeln Gottes“, MJTh 1, Marburg 1987, 56-81.
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SUuS eg1s überspielt die entscheidende Pointe, da{ß au dem Glauben 211 TIun
erwächst, das einem Sollen erecht werden sucht, sondern eine Haltung,
die sich der Erfahrung des Freispruchs Gottes verdankt und das menschliche
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usus legis überspielt die entscheidende Pointe, daß aus dem Glauben kein Tun 
erwächst, das einem Sollen gerecht zu werden sucht, sondern eine Haltung, 
die sich der Erfahrung des Freispruchs Gottes verdankt und das menschliche 
Handeln in einer Weise befreit, daß es dem göttlichen Willen zu entsprechen 
vermag.
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